
 

  

 

 

 

 

 

Vorlage Stadtparlament 
 

 

 

 

 

 

Umwandlung der St.Galler Stadtwerke in ein selbständiges öffentlich-rechtliches Un-

ternehmen 

 

 

Antrag 

 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Es wird ein Nachtrag X zur Gemeindeordnung vom 8. Februar 2004 gemäss Beilage erlassen. 

2. Es wird ein Stadtwerkereglement (SWR) gemäss Beilage erlassen. 

3. Es wird ein Versorgungsreglement (VR) gemäss Beilage erlassen. 

4. Das selbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen St.Galler Stadtwerke wird mit einem Dotations-

kapital von CHF 120 Mio. ausgestattet. 

5. Dem selbständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmen St.Galler Stadtwerke wird ein Darlehen von 

höchstens CHF 375 Mio. gewährt. 

6. Die Grundstücke Nr. 646, Seegarten, Goldach sowie Nr. 2435 und 1723, Rietli, Goldach werden 

mit einem Verkehrswert von CHF 6'622’500 entwidmet, in das Finanzvermögen der Stadt St.Gallen 

übertragen und zum amtlichen Verkehrswert bilanziert. 

7. Die übrigen im Verwaltungsvermögen des unselbständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmens 

St.Galler Stadtwerke geführten Sachanlagen und Finanzanlagen werden auf den Zeitpunkt der 

Gründung des selbständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmens St.Galler Stadtwerke mit dem 

zum Zeitpunkt der Übertragung gültigen Buchwert von maximal CHF 775 Mio.1 entwidmet und in 

das Finanzvermögen der Stadt St.Gallen übertragen. Unmittelbar anschliessend werden sie an das 

selbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen St.Galler Stadtwerke übertragen. 

8. Die Eignerstrategie der Stadt für das selbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen St.Galler 

Stadtwerke wird zur Kenntnis genommen. 

9. Es wird festgestellt, dass die Beschlüsse 1-7 gemäss Art. 7 Ziff. 1 und 2 Bst. a der Gemeindeord-

nung i. V. m. Art. 125 Abs. 2 des Gemeindegesetzes (GG) vom 21. April 2009 gesamthaft dem ob-

ligatorischen Referendum unterstehen. 

 

 

 

 

 
1 Aus heutiger Sicht, 28. März 2025, Sachanlagen im Umfang von CHF 611 Mio. und Finanzanlagen im Umfang von CHF 64 

Mio. Der Buchwert des Abschlusses per 31. Dezember 2026 ist noch nicht bekannt. Deshalb wird eine vorsichtige Reserve von 

CHF 100 Mio. für den Kreditbeschluss eingerechnet. 

Datum 6. Mai 2025 

Beschluss Nr. 410 

Aktenplan 510.01 Stadtwerke: Rechtliches 
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1 Zusammenfassung 

 

Die St.Galler Stadtwerke (sgsw) versorgen die städtische Bevölkerung und Wirtschaft mit Strom, Was-

ser, Wärme und Gas. Sie betreiben das städtische Glasfasernetz und bieten Beratungen zu Energie-

effizienz und Mobilität an. Auch in den Bereichen erneuerbare Energien und Wärme-Kraft-Kopplung 

verfügen ihre Spezialistinnen und Spezialisten über breites Know-how. Die sgsw bieten dazu auch 

Dienstleistungen für Betriebsführungen in der Region an. Dies schafft Synergien und stärkt die regio-

nale Energie- und Wasserversorgung. 

 

Die sgsw sind ein unselbständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen mit über 300 Mitarbeitenden 

und werden als Dienststelle der Direktion Technische Betriebe der Stadt St.Gallen geführt. 

 

Traditionell wurden die kommunalen Energieversorgungsunternehmen (EVU) als Teil der Gemeinde 

geführt. Dies im Gegensatz zu den Kantonswerken, welche grösstenteils Aktiengesellschaften sind. 

Im Zuge der geplanten Öffnung der Energiemärkte wurden vor rund 25 Jahren verschiedene Gemein-

dewerke ausgegliedert. Bei den sgsw wurde ein entsprechender Prozess eingeleitet, aber im Lichte 

des von den Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern im September 2002 abgelehnten Elekt-

rizitätsmarktgesetzes nicht zu Ende geführt. 

 

Mit der Dezentralisierung der Energieversorgung und den damit verbundenen neuen Dienstleistungen 

in und an Gebäuden (z. B. in den Bereichen Photovoltaik, Elektroladestationen, Wärmelösungen, Ei-

genverbrauch, Energiespeicher und Energiemanagement) entstand in den letzten Jahren ein für EVU 

wichtiges Betätigungsfeld, welches einer starken Wettbewerbsdynamik ausgesetzt ist. Vor allem Kan-

tonswerke erweitern ihre Wirkungskreise, nutzen ihre Freiheiten und konkurrenzieren kommunale Ver-

sorger und Stadtwerke zunehmend in deren Heimmärkten.  

 

Aus der Sicht des Stadtrats haben die sgsw drei grundlegende Aufgaben zu erfüllen: 

 

Versorgungssicherheit 

Die sichere Versorgung der städtischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Wasser, Strom, Gas und 

Wärme bildet das Rückgrat des Unternehmenszwecks. Die Versorgungssicherheit ist prioritär – die 

Winterversorgung mit Energie stellt dabei in der Schweiz aktuell die grösste Herausforderung dar.  

 

Die sgsw lösen ihre Versorgungsaufgaben im Verbund mit Vorlieferanten, an denen die Stadt beteiligt 

ist, insbesondere mit der RWSG Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG (Wasser), der SN Ener-

gie AG (Strom), der Erdgas Ostschweiz AG (vorgelagertes Gasnetz), der Open Energy Platform AG 

(Gas) und dem Kehrichtheizkraftwerk St.Gallen (Fernwärme). 

 

Energiewende 

Die Stadt St.Gallen hat sich verpflichtet, aus der Kernenergie auszusteigen und eine nachhaltige 

Energieversorgung basierend auf erneuerbaren Energien sicherzustellen (Art. 3bis der Gemeindeord-

nung). Die Stadt verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Sie strebt die vollstän-

dige Dekarbonisierung an und fördert darüber hinaus bei ihrer Tätigkeit weitere Massnahmen, die dem 

Schutz des Klimas dienen (Art. 3ter der Gemeindeordnung). Für die Umsetzung der energie- und kli-

mapolitischen Ziele braucht es einen starken Ausbau der erneuerbaren Energien. 
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Mit den sgsw verfügt die Stadt St.Gallen über das geeignete Unternehmen, um den ökologischen Um-

bau der Energieversorgung umzusetzen. Dabei orientieren sich die sgsw an den drei Megatrends für 

die Energielandschaft der Zukunft: Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung2. Mit den 

Strom-, Wärme-, Gas- und Glasfasernetzen verfügt die Stadt über die Infrastruktur, um sektorübergrei-

fend einerseits die Versorgungssicherheit in einem stark dezentral ausgelegten Energiesystem ge-

währleisten zu können und anderseits das Netto-Null-Ziel zu erreichen. 

 

Wirtschaftlichkeit 

Die sgsw haben klare Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit.3 Die sgsw sind wirtschaftlich erfolgreich.  

Sie steigern den Wert des Unternehmens. Sie entschädigen die Eigentümerin für das unternehmeri-

sche Risiko. Die Gewinnausschüttung erfolgt aktuell in der Form von Ablieferungen an die Stadt. Darin 

unterscheidet sich die Stadt St.Gallen nicht von anderen Gemeinwesen in der Schweiz. Nach Ab-

schluss der aktuellen Hochinvestitionsphase (Ausbau Fernwärmnetz, Umbau Elektrizitätsnetz) sollen 

die sgsw unter Berücksichtigung der dannzumaligen wirtschaftlichen Verhältnisse ihre Darlehen bei 

der Stadt schrittweise zurückzahlen. 

 

Wesentliche Hemmnisse der sgsw im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung: 

▪ Die heutige Struktur im politisch geprägten Umfeld fokussiert stark auf (Versorgungs-)Sicherheit. 

Im Marktumfeld – das zunehmend wichtiger wird, wenn die sgsw die ihnen zugedachten Aufträge 

erfüllen sollen – wirkt diese Kultur innovations- und umsetzungshemmend. Die Einführung neuer 

Produkte und Dienstleistungen dauert oft zu lange und die sgsw werden bei zunehmender Dyna-

mik der Konkurrenz hinterherhinken.  

▪ Die Möglichkeiten für Beteiligungen und Kooperationen sind eingeschränkt, einerseits durch die 

aufwändigen und langsamen Prozesse, andererseits durch deren Öffentlichkeit. Im politischen Pro-

zess werden Informationen öffentlich, welche in einer ersten Phase der Kooperation vertraulich 

bleiben müssten. Wenn diese Vertraulichkeit nicht gewahrt werden kann, erleiden die sgsw einen 

Wettbewerbsnachteil. 

▪ Bei unselbständigen Unternehmen des öffentlichen Rechts wird die strategische Leitung nicht 

durch einen Verwaltungsrat wahrgenommen, sondern durch eine politische Behörde. Ein fachlich 

zusammengesetztes strategisches Führungs- und Aufsichtsorgan besteht nicht. Diese Rolle wird 

durch die Exekutive ausgeübt. Aus Sicht einer «Good Governance» ist dies ungünstig, weil die 

Funktionen Aufsicht, Strategie und Umsetzung verwischt sind. Aus Governance-Sicht ist eine stär-

kere Trennung der Organe zentral. 

▪ Die sgsw sind verstärkt damit konfrontiert, dass andere Unternehmen Fachkräften bessere Anstel-

lungsbedingungen bieten können. Den sgsw gelingt es beispielsweise sehr oft nicht, die Gehalts-

vorstellungen von Fachspezialisten zu erfüllen, so dass spezifisches Know-how extern eingekauft 

werden muss. Auch bei branchenüblichen Zusatzleistungen, wie zum Beispiel der privaten Nut-

zung von Dienstwagen, können die sgsw aus reglementarischen Gründen nicht mithalten.  

 

Als Fazit ist festzuhalten, dass für die sgsw gegenüber den Mitbewerbern gleich lange Spiesse ge-

schaffen werden müssen, damit sie als markt- und kundenorientiertes Unternehmen auftreten können 

und ihre Organisation und die Ressourcen den sich verändernden Herausforderungen anpassen kön-

nen. Nur so wird es möglich sein, auf die Veränderungen der Märkte und auf die Erwartungen der 

 
2 Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung (3D) des Energiesystems; Vorlage an das Stadtparlament Nr. 2127 

vom 14. Oktober 2022, vom Stadtparlament am 29. November 2022 unverändert beschlossen. 

3 Eignerstrategie der Stadt St.Gallen für die St.Galler Stadtwerke vom 16. Juni 2015. 

https://ftp-sg.oca.ch/stadtparlament/a86f8bcb60ab460cb8a2e05e5e74db43-332.pdf
https://ftp-sg.oca.ch/stadtparlament/a86f8bcb60ab460cb8a2e05e5e74db43-332.pdf
https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/demokratie-politik/stadtrat/eignerstrategien/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_1609226950.ocFile/sgsw.pdf
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heutigen und potenziellen Kundschaft angemessen reagieren zu können und gleichzeitig als Unter-

nehmen die in der Eignerstrategie gestellten Erwartungen an die einzunehmende Rolle, Zukunftstaug-

lichkeit und Agilität zu erfüllen.  

 

Lösungsansatz 

Aus Sicht des Stadtrats ist es unabdingbar, für die sgsw den Spielraum zu erweitern, um ihre Wettbe-

werbsfähigkeit gegenüber den Mitbewerbern, welche in erster Linie andere EVU sind, zu verbessern. 

Er sieht daher die Umwandlung des heute unselbständigen Unternehmens in ein selbständiges öf-

fentlich-rechtliches Unternehmen vor. Damit lassen sich die identifizierten Probleme lösen: 

▪ Ein selbständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen ist dazu bestimmt, klar definierte Aufgaben 

von öffentlichem Interesse zu erfüllen. Das Unternehmen hat die Verantwortung, diese Aufgaben 

im Sinne des Gemeinwohls wahrzunehmen. Das Parlament legt dabei die wesentlichen Eckpfeiler 

in spezifischen Reglementen fest. Der Stadtrat formuliert die Ziele im Rahmen seiner Eignerstrate-

gie und macht die Zielerreichung in einer Leistungsvereinbarung messbar. 

▪ Ein selbständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen ist rechtlich eigenständig und kann als ei-

genständige juristische Person handeln. Es verfügt über eine eigene Organisation und Verwal-

tung, um die Aufgaben zu erfüllen. 

▪ Die politische Steuerung wird über die Einsitznahme der Exekutive im Leitungsgremium, über un-

ternehmensspezifische Reglemente, über eine klare Eignerstrategie, über eine Leistungsvereinba-

rung und Konzessionen sowie über ein Reporting sichergestellt. 

 

Mit der Verselbständigung werden die sgsw zu einer eigenen Rechtsperson. Die Stadt St.Gallen bleibt 

nach der Umwandlung Alleineigentümerin der sgsw. Das Dotationskapital beträgt CHF 120 Mio. Den 

sgsw wird ein Darlehen von höchstens CHF 375 Mio. gewährt. Es bestehen keine weiteren finanziel-

len Verpflichtungen der Stadt St.Gallen gegenüber den sgsw. Allerdings haftet die Stadt subsidiär für 

alle ihre selbständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmen. 

 

Die Umwandlung hat keinen Einfluss auf die Festlegung der Gebühren, Tarife und Preise für die 

Kundschaft. Die gesetzlichen Vorgaben gelten unabhängig von der Rechtsform. Neu werden die Ge-

bühren zwar durch den Verwaltungsrat festgelegt, sie müssen aber durch den Stadtrat genehmigt 

werden. Somit liegt diese Kompetenz wie heute beim Stadtrat. 

 

Der Stadtrat sieht in der dargelegten Überführung der sgsw in ein selbständiges öffentlich-rechtliches 

Unternehmen einen realistischen und zielführenden Ansatz, der den sgsw eine langfristig erfolgreiche 

Zukunft ermöglicht. 
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3 Ausgangslage 

 

3.1 Aktuelle Organisationsform der sgsw 

Art. 4 des Stadtwerkereglements (SWR) vom 24. März 2015 (SRS 511.1) legt fest, welche Aufgaben 

die St.Galler Stadtwerke zu erfüllen haben. 

 

1 Die Stadtwerke haben im Gebiet der Stadt St.Gallen folgende Aufgaben:  

a) Versorgung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsdienstleistungen;  

b) Planung, Bau und Betrieb der entsprechenden Netze.  

2 Der Stadtrat kann den Stadtwerken damit verbundene Aufgaben sowie Aufgaben ausserhalb des 

Gebiets der Stadt St.Gallen übertragen. 

 

Die sgsw sind heute ein unselbständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen, werden als Dienststelle 

der Direktion Technische Betriebe der Stadt St.Gallen geführt und versorgen die städtische Bevölke-

rung und Wirtschaft ihrem Auftrag entsprechend mit Strom, Gas, Wärme und Wasser. Ausserdem er-

stellen und betreiben sie das städtische Glasfasernetz. Bei der Gasversorgung sind sie regional von 

St.Gallen bis an den Bodensee tätig. 

 

Die sgsw lösen ihre Versorgungsaufgaben im Verbund mit Vorlieferanten, an denen die Stadt beteiligt 

ist, insbesondere mit der RWSG Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG (Wasser), der SN Ener-

gie AG (Strom), der Erdgas Ostschweiz AG (vorgelagertes Gasnetz), der Open Energy Platform AG 

(Gas) und dem Kehrichtheizkraftwerk St.Gallen (Fernwärme). 

 

Die sgsw sind eines der drei städtischen Unternehmen mit eigener Rechnung, aber ohne eigene 

Rechtsperson. Sämtliche Kosten (inkl. Personalaufwand) werden durch Erträge aus Netzbetrieb, 

Energie- und Wasserabsatz sowie Dienstleistungen finanziert. Aus dem erwirtschafteten Unterneh-

mensgewinn leisten die sgsw jedes Jahr Ablieferungen an die Stadt. 

 

3.2 Vom Grundversorger zum Energiedienstleister 

Die vom Stadtrat am 16. Juni 2015 verabschiedete Eignerstrategie4 beauftragt die sgsw nicht nur mit 

dem Bau und Betrieb von Netzinfrastrukturen im Rahmen der Grundversorgung, sondern darüber hin-

aus auch mit der Bereitstellung von innovativen Dienstleistungen in der Energieversorgung zum Wohl 

der St.Galler Bevölkerung und für die Umsetzung des Energiekonzepts. Zu den unternehmerischen 

Zielen hält die aktuell gültige Eignerstrategie fest: «Die sgsw stellen eine zuverlässige, wirtschaftliche 

und umweltverträgliche Energie-, Wasser- und Datenversorgung sicher und verbessern dadurch die 

Standortattraktivität der Stadt. Die sgsw wirken primär für die Stadt St.Gallen mit zunehmender Aus-

strahlung in die Region. Die sgsw unternehmen die notwendigen Schritte, um die Infrastruktur zu er-

halten. Sie nutzen innovative Technologien.» 

 

Ein zentrales Ziel ist durch Art. 3ter Abs. 1 der Gemeindeordnung (SRS 111.1; GO) vorgegeben: 

«Die Stadt verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Sie strebt bis dahin die voll-

ständige Dekarbonisierung an und fördert darüber hinaus bei ihrer Tätigkeit weitere Massnahmen, die 

dem Schutz des Klimas dienen.» 

 

 
4 Eignerstrategie der Stadt St.Gallen für die St.Galler Stadtwerke vom 16. Juni 2015. 

https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/demokratie-politik/stadtrat/eignerstrategien/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_1609226950.ocFile/sgsw.pdf
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Gemäss Art. 3bis GO fördert die Stadt die Energieeffizienz und die Versorgung mit erneuerbaren Ener-

gien. Zudem verfolgt sie das Ziel, unter Wahrung der Versorgungssicherheit den Bezug von Atom-

energie schrittweise zu reduzieren und spätestens im Jahr 2050 keine Atomenergie mehr zu bezie-

hen. Im Energiekonzept 2050 der Stadt ist indes vorgesehen, bereits ab 2030 keinen Atomstrom mehr 

zu beziehen. 

 

Mit dem Postulatsbericht «Strategie für den Ausbau der Photovoltaik»5 und der darauf aufbauenden 

Umsetzungsstrategie hat der Stadtrat die Rahmenbedingungen zum Ausbau der Photovoltaik festge-

legt und insbesondere auch die Rolle der sgsw in diesem Bereich definiert. 

 

Die Erreichung der dargelegten Ziele wird auch durch weitere städtische Strategien, Konzepte und 

Programme gestützt (u. a. Umweltkonzept, Smart-City-Strategie, Mobilitätskonzept 2040, Richtplan). 

Mit den sgsw verfügt die Stadt St.Gallen über das geeignete Unternehmen, um diese Ziele zu errei-

chen. Dabei orientieren sich die sgsw an den drei Megatrends für die Energielandschaft der Zukunft: 

Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung.6 

 

Die sgsw sind heute ein breit abgestütztes Querverbundunternehmen, das mit sehr unterschiedlichen 

gesellschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen zurechtkom-

men muss. Die untenstehende Zusammenstellung zeigt das aktuelle Aufgabenportfolio der sgsw. Die 

linke Spalte (Service Public im engeren Sinne) zeigt die Aufgaben, die der Grundversorgung zuzuord-

nen sind. Als Service Public im weiteren Sinne sind jene Dienstleistungen aufgeführt, die auf der Basis 

eines Volksauftrags (Fernwärmeversorgung, Glasfasernetz) für die Stadtbevölkerung, die Wirtschaft 

oder für benachbarte Gemeinden als Dienstleistungen erbracht werden. Beim Zusatzgeschäft handelt 

es sich insbesondere um für die Umsetzung des Energiekonzepts wichtige Aufgaben (u. a. Investitio-

nen in Photovoltaikanlagen, Elektroladestationen, Wärmepumpen-Anlagen, Wärme-Kraft-Kopplungs-

Anlagen, Energiespeicherlösungen), welche es den sgsw erlauben, Energieflüsse besser zu regeln 

und zu steuern. 

 
1) Auflistung nicht abschliessend 

Abbildung 1: Aufgabenportfolio der sgsw. 

 
5 Vorlage an das Stadtparlament Nr. 4207 vom 26. Mai 2020; vom Stadtparlament am 16. Juni 2020 abgeschrieben. 

6 Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung (3D) des Energiesystems; Vorlage an das Stadtparlament Nr. 2127 

vom 14. Oktober 2022, vom Stadtparlament am 29. November 2022 unverändert beschlossen. 

https://ftp-sg.oca.ch/stadtparlament/7ee4a730256f459299847a8cbb484082-332.pdf
https://ftp-sg.oca.ch/stadtparlament/a86f8bcb60ab460cb8a2e05e5e74db43-332.pdf
https://ftp-sg.oca.ch/stadtparlament/a86f8bcb60ab460cb8a2e05e5e74db43-332.pdf
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Viele Dienstleistungen leisten einen wichtigen Beitrag für den ökologischen Umbau der Energieversor-

gung bzw. an die Umsetzung der Art. 3bis und 3ter der Gemeindeordnung. Die Strategien der Energie-

versorgungsunternehmen (EVU) in der Schweiz variieren zwar, haben jedoch viele gemeinsame 

Grundzüge, da alle auf ähnliche Herausforderungen in der Energiewirtschaft reagieren müssen. Ins-

besondere der ökologische Umbau der Energieversorgung und der Trend zur Dezentralisierung, Digi-

talisierung und Dekarbonisierung prägen die strategischen Ansätze vieler EVU. Vor allem die grösse-

ren unter ihnen versuchen, ihr Marktgebiet zu erweitern und werden zunehmend auch in St.Gallen 

aktiv. Für die Stadt ist es wichtig, dass die sgsw sich auch längerfristig behaupten können, damit sie in 

der Lage sind, ihre wichtige Rolle bei der Umsetzung des Energiekonzepts einzunehmen. 

 

3.3 Herausforderungen für Energieversorgungsunternehmen 

Die Energielandschaft befindet sich in einem grundlegenden Wandel, welcher aufgrund der Dekarbo-

nisierung, Dezentralisierung, und Digitalisierung geprägt ist von zunehmender Komplexität und sich 

schnell verändernden Rahmenbedingungen. 

 

Dekarbonisierung und ökologischer Umbau der Energieversorgung: Der Übergang zu erneuerbaren 

Energien wie Wind- und Solarenergie erfordert erhebliche Investitionen in neue Technologien und 

Infrastrukturen. Gleichzeitig werden fossile Brennstoffe schrittweise reduziert, was die langfristige Pla-

nung und Investition in emissionsarme Technologien notwendig macht. 

 

Dezentralisierung, d. h. Netzintegration erneuerbarer Energien: Erneuerbare Energien sind oft dezen-

tral und wetterabhängig, was ohne eine Anpassung der Netzinfrastruktur die Stabilität der Netze ge-

fährden würde. EVU müssen Lösungen entwickeln, um Netzschwankungen auszugleichen, etwa 

durch intelligente Netze (Smart Grids) oder Energiespeicher. 

 

Digitalisierung: Die Integration von digitalen Technologien, wie Smart Meter, Weiterentwicklung der 

Netzüberwachung sowie eine Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten, erfordert erhebliche Inves-

titionen in IT-Infrastrukturen und Datensicherheit. 

 

Regulatorische Anforderungen: Die Energiebranche ist stark reguliert. Unternehmen müssen sich 

ständig an neue Vorschriften anpassen. 

 

Klimawandel und Resilienz: Der Klimawandel führt zu extremen Wetterereignissen, die die Energiein-

frastruktur gefährden können. EVU müssen ihre Netze widerstandsfähiger gestalten, um Stromaus-

fälle zu vermeiden und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 

 

Anforderungen der Kundschaft und Marktveränderungen: Die Kundschaft fordert zunehmend flexible 

und nachhaltige Energielösungen. Dies betrifft beispielsweise die Nachfrage nach dezentraler Ener-

gieerzeugung, Elektromobilität und energieeffizienten Produkten (z. B. Blockheizkraftwerke und Wär-

mepumpen). 

 

Wettbewerb und Margendruck: Der Wettbewerb im Energiesektor nimmt durch die Liberalisierung der 

Märkte und den Eintritt neuer Akteure zu. Dies setzt etablierte Unternehmen unter Druck, effizienter zu 

arbeiten und innovative Dienstleistungen anzubieten. 
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Finanzierung und Investitionen: Der Umbau der Energieversorgung erfordert hohe Investitionen in die 

Infrastruktur. Es ist eine Herausforderung, diese Investitionen zu finanzieren und gleichzeitig die Wett-

bewerbsfähigkeit zu erhalten. 

 

3.4 Erfolgsfaktoren für Energieversorgungsunternehmen 

Damit ein EVU die genannten Herausforderungen erfolgreich bewältigen und die Transformation im 

Energiesektor meistern kann, muss es über verschiedene Fähigkeiten verfügen. Diese betreffen so-

wohl die interne Unternehmensführung als auch die Anpassungsfähigkeit an externe Einflüsse. 

 

Innovation und Technologieadaption: Technologie spielt eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der 

Herausforderungen des ökologischen Umbaus der Energieversorgung. Erfolgreiche EVU müssen kon-

tinuierlich in neue Technologien investieren und innovationsfreundliche Kulturen fördern. Dazu zählen 

u.a. die Bereiche Energiespeicher, Wasserstofftechnologie, intelligente Netze und Digitalisierung. Die 

Zusammenarbeit mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und Technologieunternehmen kann hier 

von Vorteil sein. 

 

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Der Energiemarkt befindet sich in einem stetigen Wandel. Flexi-

bilität, sowohl auf strategischer als auch operativer Ebene, ist entscheidend. Um schnell auf regulatori-

sche, technologische und Marktveränderungen reagieren zu können, müssen EVU flexible und agile 

Organisationsstrukturen schaffen. Traditionelle hierarchische Strukturen müssen oft zugunsten von 

flexibleren und funktionsübergreifenden Teams überdacht werden. 

 

Nachhaltigkeit und langfristige Planung: Nachhaltigkeit ist ein zentraler Faktor für den Erfolg in der 

Energiebranche, nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht. Unternehmen 

müssen ökologische Verantwortung in ihr Kerngeschäft integrieren und gleichzeitig neue Geschäftsfel-

der im Bereich der erneuerbaren Energien, Elektromobilität und Energieeffizienz erschliessen. Der 

ökologische Umbau der Energieversorgung erfordert eine langfristige Perspektive. EVU müssen ihre 

strategischen Pläne an nachhaltigen Zielen ausrichten, wobei flexible Anpassungen an kurzfristige 

Marktentwicklungen nötig sein können. 

 

Kooperationen und Partnerschaften: Kein Unternehmen kann den ökologischen Umbau allein bewälti-

gen. Erfolgreiche EVU bauen auf strategische Kooperationen und Partnerschaften, um sich den Zu-

gang zu neuen Märkten und Technologien zu sichern. EVU können von der Agilität und Innovations-

kraft kleinerer Akteure profitieren, indem sie Kooperationen eingehen, neue Geschäftsmodelle 

entwickeln oder strategische Beteiligungen eingehen. 

 

Digitale Transformation und Datenkompetenz: Die Digitalisierung bietet grosse Chancen für Effizienz-

steigerungen, neue Dienstleistungen und eine bessere Kundenbindung. Durch die Digitalisierung kön-

nen EVU ihre Betriebseffizienz steigern, Netzwerke optimieren und besser auf Nachfrageschwankun-

gen reagieren. Datenanalysen können helfen, Wartungskosten zu senken und Ausfälle zu vermeiden. 

Mit digitalen Plattformen kann der Kundenservice verbessert werden. 

 

Kundenzentrierung und innovative Geschäftsmodelle: Die Bedürfnisse und Anforderungen der Kund-

schaft verändern sich, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Flexibilität. Erfolgreiche EVU 

orientieren sich an diesen Veränderungen und bieten massgeschneiderte Lösungen an, z. B. durch 

dynamische Stromtarife, dezentrale Energieerzeugung oder Energiedienstleistungen für Elektrofahr-

zeuge. Die Kundschaft wird zunehmend zu «Prosumern»; d. h. die Kundschaft konsumiert nicht nur 
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Strom, sondern produziert ihn auch. Je mehr Menschen Ökostrom selbst produzieren, desto mehr ver-

schwimmen die Grenzen zwischen Stromerzeugern und -verbrauchern. EVU müssen innovative Mo-

delle entwickeln, um diese dezentralen Stromerzeuger in das Energiesystem zu integrieren. 

 

Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienz und Kostensenkung: Um im wettbewerbsintensiven Energie-

markt erfolgreich zu sein, müssen EVU effizient arbeiten und ihre Kostenstruktur stets im Blick haben 

und optimieren. 

 

Attraktivität als Arbeitgeber: Die Attraktivität als Arbeitgeber ist ein Schlüsselfaktor, um die Herausfor-

derungen des ökologischen Umbaus der Energieversorgung und des Wettbewerbsdrucks erfolgreich 

zu meistern. Ein positives Arbeitsumfeld, das auf Wertschätzung und eine starke Unternehmensvision 

setzt, zieht qualifizierte und engagierte Fachkräfte an und schafft eine Unternehmenskultur, die lang-

fristig Resilienz, Wachstum und Innovationskraft ermöglicht. Zudem sind attraktive Anstellungsbedin-

gungen essenziell, um qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen. Dazu gehören wettbewerbsfähige 

Gehälter, flexible Arbeitsmodelle, betriebliche Zusatzleistungen und gezielte Weiterbildungsangebote. 

 

Regulatorisches Know-how: Regulatorische Rahmenbedingungen spielen in der Energiebranche eine 

grosse Rolle. Erfolgreiche EVU bringen sich aktiv in die Entwicklung von Regulierungen ein und stel-

len sicher, dass ihre Interessen gewahrt werden. Zudem müssen EVU flexibel genug sein, um schnell 

auf regulatorische Änderungen reagieren zu können, ohne dabei ihre langfristigen Ziele aus den Au-

gen zu verlieren. 

 

Finanzielle Stärke und Risikomanagement: Der ökologische Umbau der Energieversorgung und die 

Investitionen in neue Technologien erfordern eine starke finanzielle Basis. Um die notwendigen Inves-

titionen in erneuerbare Energien, Netze und Speichertechnologien bewältigen zu können, müssen 

EVU ausreichend finanzielle Mittel erwirtschaften, was bei sinkenden Margen in den traditionellen Ge-

schäftsfeldern nur durch die Erschliessung neuer Ertragsquellen möglich ist. Der ökologische Umbau 

der Energieversorgung ist mit erheblichen Risiken verbunden – technologische, regulatorische und 

marktbezogene Unsicherheiten sind allgegenwärtig. Erfolgreiche EVU implementieren deshalb ein 

umfassendes Risikomanagement, um finanzielle und operationelle Risiken zu minimieren. 

 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Erfolg eines EVUs in der Zukunft von der Fähigkeit ab-

hängt, auf Veränderungen in den Märkten und bei der Kundschaft zu reagieren, innovative Produkte 

und Dienstleistungen rasch marktfähig zu machen, sinkende Margen zu kompensieren, strategische 

Partnerschaften zu nutzen und die eigene Organisation flexibel und effizient auf die Bedürfnisse der 

Kundschaft auszurichten. 

 

3.5 Herausforderungen für die St.Galler Stadtwerke als unselbständiges öffentlich-rechtli-

ches Unternehmen 

Die sgsw konnten in der Vergangenheit für ihre Projekte immer auf die grosse Unterstützung von 

Stadtparlament und Volk zählen. Investitionen in Infrastruktur und Personal (u. a. Ausbau des städti-

schen Fernwärmenetzes, Investitionen ins Elektrizitätsnetz, Rahmenkredite für Photovoltaikanlagen 

und Energiedienstleistungen) oder auch der Personalausbau für Dezentralisierung, Dekarbonisierung 

und Digitalisierung wurden jeweils deutlich genehmigt. Dennoch zeigt sich immer mehr, dass die sgsw 

in der heutigen Rechtsform als unselbständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen bei der Bewälti-

gung der Herausforderungen der Zukunft gegenüber den Mitbewerbern benachteiligt sind.  
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Es ist richtig, dass die Politik klare Vorgaben zum Umbau der Energieversorgung macht. Die sgsw 

sind im Eigentum der Bevölkerung; es ist darum ihre Kernaufgabe, eine sichere, nachhaltige und wirt-

schaftliche Energieversorgung zu gewährleisten. Die entsprechenden Vorgaben leiten sich aus den 

eidgenössischen und kantonalen Energiestrategien ab, aber auch aus den erwähnten Grundlagen in 

der städtischen Gemeindeordnung und dem städtischen Energiekonzept 2050. Konkretisiert werden 

die Vorgaben durch die vom Stadtrat beschlossene Eignerstrategie. 

 

Wie bereits erwähnt, gestaltet sich die Umsetzung der erneuerbaren, dezentralisierten und zuneh-

mend digitalisierten Energieversorgung immer komplexer. Dies setzt auch höhere Anforderungen an 

die strategische und operative Führung. Bei der heutigen organisatorischen Ausgestaltung der sgsw 

fehlt ein mit Branchen- und Fachwissen adäquat ausgestaltetes strategisches Führungs- und Auf-

sichtsgremium. Auch für die Geschäftsleitung der sgsw ist es zentral, ein mit Fachwissen und strategi-

scher Kompetenz ausgestattetes Gremium als Sparringpartner und Entscheidorgan in Form eines 

nach fachlichen und strategischen Kriterien zusammengesetzten Verwaltungsrats zur Verfügung zu 

haben. Der Stadtrat, der diese Rolle in der aktuellen Rechtsform einnimmt, ist in diesem immer dyna-

mischeren Umfeld nur bedingt die geeignete Instanz, strategische Stossrichtungen eines im Markt 

agierenden Energieversorgungsunternehmens entwickeln oder beurteilen zu können. Dabei ist, wie 

oben ausgeführt, unbestritten, dass das Primat der Politik auch in Zukunft gelten muss (Energie-

wende, Atomausstieg, sichere Grundversorgung etc.). Wie die politisch festgelegten Vorgaben aber 

am besten umgesetzt werden können, kann nur ein fachlich gut qualifiziertes Gremium beurteilen. 

 

Es ist absehbar, dass die Ertragsmöglichkeiten aufgrund von Regulierungsvorschriften oder aufgrund 

der Marktkräfte zunehmend eingeschränkt sind. Dieser generelle Trend betrifft auch die sgsw. Heute 

trägt die Gasversorgung beträchtlich zum positiven Ergebnis bei. Die erfolgte Marktöffnung sowie die 

gewollte Reduktion des Gasverbrauchs werden diese Erträge deutlich reduzieren. Auch beim Strom-

netz steigt der Druck des Regulators auf die zulässige Marge. Ohne den Aufbau zusätzlicher Ge-

schäftsfelder werden die positiven Jahresergebnisse der sgsw in Zukunft geringer ausfallen. 

 

Bereits die bisherige Eignerstrategie erwartet von den sgsw, dass diese eine zuverlässige, wirtschaftli-

che und umweltverträgliche Energie-, Wasser- und Datenversorgung primär für die Stadt St.Gallen 

und mit zunehmender Ausstrahlung in die Region sicherstellen. Diese Ausrichtung entspricht einer-

seits dem schon länger verankerten Ziel des Stadtrates von verstärkter regionaler Kooperation, ande-

rerseits ist dies für einen Energieversorger auch aus unternehmerischen Gründen wichtig. Festzustel-

len ist, dass im Bereich von gemeindeübergreifender oder gar regionaler Kooperation in den 

vergangenen Jahren nur wenig umgesetzt werden konnte. Die Zusammenarbeit im Rahmen der ener-

gienetz GSG AG, zusammen mit der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und der Ge-

meinde Gaiserwald (ursprünglich auch mit der Stadt Gossau) ist hier die positive Ausnahme. Dabei 

wird die vermehrte Zusammenarbeit mit interessierten EVU in den nächsten Jahren grosse Chancen 

bieten. 

 

Die Möglichkeiten für Beteiligungen und Kooperationen sind stark eingeschränkt, einerseits durch die 

aufwändigen und langsamen Prozesse, andererseits durch die Öffentlichkeit der Prozesse. Im politi-

schen Prozess werden Informationen öffentlich, welche in der Kooperation vertraulich bleiben müss-

ten. Wenn diese Vertraulichkeit nicht gewahrt werden kann, erleiden die sgsw einen Wettbewerbs-

nachteil. Daher sind Kooperationen und Beteiligungen für ein unselbständiges Unternehmen schwierig 

zu realisieren. Diese Projekte stehen regelmässig im Wettbewerb mit anderen EVU. Die bereits im 

Vorfeld einer Kooperation nötige Transparenz der strategischen Absichten macht es in einem 
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Wettbewerbsumfeld anspruchsvoll, erfolgreich zu agieren. Auch bei möglichen Beteiligungen an Pro-

duktionsanlagen werden für Sondierungsgespräche Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet, 

welche eine Auseinandersetzung im Rahmen öffentlicher Gremien stark erschweren. Die gewünschte 

Vertraulichkeit kann durch die Veröffentlichung nicht mehr eingehalten werden. Die sgsw sind als Ko-

operationspartner oder Investitionspartner für Dritte deshalb weniger attraktiv und/oder kommen dafür 

schon von vornherein nicht in Frage.  

 

Vertragsabschlüsse, wie z. B. im Bereich von Betriebsführungen mit Personalübernahme, Energie-

dienstleistungen oder Betriebsführungen erfolgen zu langsam und verursachen selbst für Standardge-

schäfte einen erheblichen Aufwand. 

 

Die heutige Einbettung auch der operativen Umsetzungsschritte in die politischen Abläufe führt dazu, 

dass für jedes Vorhaben das Gelingen bereits im Vorfeld nachgewiesen werden muss. Im Marktum-

feld wirkt dies innovations- und umsetzungshemmend, da diese Sicherheit kaum je besteht. Für ein 

erfolgreiches und zukunftsgerichtetes Agieren sind Prozesse erforderlich, bei denen auch einmal ein 

fachlich gerechtfertigtes kalkuliertes Restrisiko in Kauf genommen werden kann. Damit könnten die 

heute zu lange dauernden Einführungszeiten für neue Produkte und Dienstleistungen entscheidend 

verkürzt werden. Die Politik könnte zudem entlastet werden, indem sie strategisch und nicht operativ 

Einfluss nimmt. Sie muss Ziele und Leitplanken vorgeben, sich daneben aber prioritär auf die Aufsicht 

und das Controlling fokussieren können. 

 

Als Folge der primär auf die Verwaltung ausgerichteten Anstellungsbedingungen bekunden die sgsw 

zunehmend Mühe, an den relevanten Arbeitsmärkten geeignete Fachkräfte zu rekrutieren. Zudem 

müssen die sgsw ihr Produkte- und Dienstleistungsportfolio so ausgestalten, dass sie als innovatives 

und zukunftsorientiertes EVU für Fachkräfte interessant sind. In Zeiten des Fachkräftemangels ist die 

Attraktivität eines Arbeitgebers essenziell, nicht nur was die Anstellungsbedingungen betrifft. 

 

Zusammenfassend hindern die operativen Abläufe und die politischen Genehmigungsprozesse einer 

Stadtverwaltung ein EVU in der Grösse der sgsw, das heute und in Zukunft noch viel mehr in einem 

dynamischen Marktumfeld bestehen und die Zusammenarbeit suchen muss. Ein «weiter wie bisher» 

würde dazu führen, dass sich die Marktstellung der sgsw in Zukunft kontinuierlich verschlechtern 

würde. Dies wäre zwar kurzfristig noch nicht unmittelbar spürbar, aber es würde eine gefährliche Dy-

namik in Gang setzen, die sich mittel und langfristig zuungunsten der sgsw als Energieversorger und 

Unternehmen sowie der Stadt als Eigentümerin auswirkt. Darunter würden sowohl die Leistungsfähig-

keit der sgsw als Umsetzerin der Energiewende wie auch die Werthaltigkeit des Unternehmens leiden. 

 

3.6  Notwendigkeit einer Rechtsformänderung 

Wie vorstehend aufgezeigt wurde, befindet sich die Energiebranche in einem starken Wandel. Die 

Herausforderungen sind enorm und es ist davon auszugehen, dass die «Landschaft der Energiever-

sorger» und damit auch die Anzahl der EVU sich in den kommenden Jahrzehnten stark verändern 

wird. Theoretisch bestehen vier Ansätze, wie auf die beschriebenen Herausforderungen reagiert wer-

den kann. 

 

Erstens könnten die sgsw sich zunehmend auf den Netzbetrieb und die klassische Grundversorgung 

fokussieren. Dies dient jedoch weder der Umsetzung des ökologischen Umbaus der Energieversor-

gung noch dem Anspruch, die Werthaltigkeit des städtischen Unternehmens sgsw zu erhalten und zu 

steigern. Wie in Ziffer 3.2 ausgeführt dient das Geschäft mit Energiedienstleistungen der Umsetzung 
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des Energiekonzepts, indem der ökologische Umbau vorangetrieben und die Energieflüsse innerhalb 

der Stadt besser geregelt und gesteuert werden können. Mit diesem Ansatz eines bewussten Rück-

zugs aus gewissen Geschäftsbereichen wären die sgsw allerdings nicht mehr in der Lage, den ge-

mäss heutiger und auch neuer Eignerstrategie formulierten Auftrag zu erfüllen.  

 

Zweitens könnten die sgsw so weitermachen wie bisher. Es ist aber augenscheinlich, dass ein Verhar-

ren in der heutigen Organisationsform die sgsw zunehmend in eine schwierigere und schwächere Po-

sition bringen würde. Würden die Energiedienstleistungen (Elektromobilität, Speicher, Energieoptimie-

rungen) nicht aktiver vorwärtsgetrieben, so ist anzunehmen, dass andere EVU und auch neue 

Anbieter diese Lücke rasch füllen, wodurch die sgsw im eigenen Versorgungsgebiet nachhaltig ge-

schwächt würden. Der bisherige Ansatz genügt also nicht mehr, um für die aufgezeigten Herausforde-

rungen ausreichend gerüstet zu sein.  

 

Drittens könnten weitere Rahmenkredite (z. B. für Innovationsprojekte oder Beteiligungen) geschaffen 

oder die Finanzkompetenzen erweitertet werden. (z. B. höhere Kreditlimiten für den Stadtrat oder die 

Schaffung eines jährlich zu genehmigenden Investitionskredits). Der Stadtrat zeigte 2019 im Postu-

latsbericht «Umgang mit unternehmerischen Risiken bei der Energiebeschaffung in der sgsw7» dem 

Parlament auf, wie sichergestellt werden kann, dass die sgsw auch in Zukunft ihre Rolle als führender 

Energieversorger und -dienstleister in der Region wahrnehmen können. Als mögliche Anpassungen 

erwähnt wurden die Schaffung weiterer Rahmenkredite, die Erweiterung der Finanzkompetenzen bis 

zur Überprüfung der Rechtsform. Dieser bisherige Weg mit den spezifisch geschaffenen Instrumenten 

(Kompetenzanpassung für die Energiebeschaffung, Rahmenkredite) zusammen mit Kooperationen 

und der Übernahme von Betriebsführungsaufgaben für die als Querverbundunternehmen agierenden 

sgsw erschien zum damaligen Zeitpunkt noch als zielführend. Verschiedene Hemmnisse aufgrund der 

heutigen Rechtsform könnten zwar mit separaten Regelungen korrigiert werden. In Summe wäre dies 

jedoch keine Lösung, welche die sgsw zukunftsfähig aufstellt. 

 

Viertens gibt es die Option der Rechtsformänderung. Der Stadtrat ist überzeugt, dass die sgsw in Zu-

kunft im operativen Bereich mehr Freiheiten und im Gegenzug dazu eine fachlich gut zusammenge-

setzte strategische Führung und Aufsicht benötigen. Es sind dies Voraussetzungen, um die politisch 

vorgegebenen Ziele in einem zunehmend dynamischen und komplexen Umfeld erreichen zu können. 

Vor dem Hintergrund sinkender Margen in den klassischen Geschäftsfeldern sowie des ökologischen 

Umbaus der Energieversorgung wird der Druck auf EVU zunehmen, neue Umsätze zu generieren, in-

dem sie weitere Dienstleistungen in ihr Portfolio integrieren. Die sgsw sind deshalb bestrebt, ihre Posi-

tion im wachsenden Markt der Energiedienstleistungen auszubauen. Notwendig ist daher eine organi-

satorische Weiterentwicklung, die es den sgsw ermöglicht, sich aktiv in den laufenden 

Veränderungsprozess einzubringen und in der Region sich ergebende Chancen wahrzunehmen, um 

neue Wertschöpfungspotenziale zu erschliessen. Die heutige Rechtsform einer Dienststelle der Stadt-

verwaltung vermag dem nicht Rechnung zu tragen, weshalb der Stadtrat eine Rechtsformänderung 

beantragt. 

 

3.7 Das selbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen als geeignete Rechtsform 

Es bestehen im Wesentlichen zwei Optionen, um dem Unternehmen sgsw mittels einer veränderten 

Rechtsform bessere Voraussetzungen für die Zukunft zu ermöglichen: das selbständige öffentlich-

 
7 Umgang mit unternehmerischen Risiken bei der Energiebeschaffung in der sgsw; Postulatsbericht; Vorlage an das Stadtparla-

ment Nr.3658 vom 17. Dezember 2019; behandelt an der Sitzung vom 14. Januar 2020. 

https://ftp-sg.oca.ch/stadtparlament/92bdf49ceef14b079b5eab0a4e2a3b1c-332.pdf
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rechtliche Unternehmen und die Aktiengesellschaft. Die weiteren privatrechtlichen Gesellschaftsfor-

men kommen nicht in Frage, weil sie einerseits natürliche Personen als Gesellschafter bzw. Gesell-

schafterinnen vorsehen (Kollektiv-, Kommanditgesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft, Genossen-

schaft) oder andererseits der Grösse und Komplexität des Geschäfts der sgsw nicht angemessen sind 

(z. B. Gesellschaft mit beschränkter Haftung). 

 

Selbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen haben eine hohe demokratische Legitimation, da sie 

von demokratisch gewählten Organen kontrolliert werden, bieten aber je nach Ausgestaltung deutlich 

mehr unternehmerische Freiheit als unselbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen und die Mög-

lichkeit, im eigenen Namen zu handeln. Die Anstellungsverhältnisse des Personals können dabei öf-

fentlich-rechtlich bleiben. Die Haftung der Stadt ist subsidiär, d. h. die Stadt muss für Verluste aufkom-

men, die nicht durch das Unternehmen getragen werden können. Das selbständige öffentlich-

rechtliche Unternehmen kann erfolgreicher am Markt wirtschaften, bleibt jedoch steuerbefreit. Das Lei-

tungsorgan ist der Verwaltungsrat, der aber städtischen Genehmigungsvorbehalten unterliegt (z. B. für 

das Budget). Beteiligungen Dritter an einem selbständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmen sind 

nicht möglich. 

 

Aktiengesellschaften bieten die grösste unternehmerische Freiheit, da die meisten Entscheidungen 

abschliessend vom Verwaltungsrat getroffen werden, der mit den Kompetenzen gemäss Aktienrecht 

ausgestattet ist. Die Aktiengesellschaft ist im Obligationenrecht detailliert geregelt, unterliegt aber der 

Steuerpflicht. Die demokratische Kontrolle ist geringer, was zu einer schwächeren Identifikation der 

Bevölkerung mit dem Unternehmen führen kann. Die Anstellungsverhältnisse sind privatrechtlich. Die 

Stadt haftet für die Verluste der Gesellschaft formal nur mit dem Aktienkapital, müsste jedoch im Kri-

senfall wohl eingreifen, damit das Unternehmen seine öffentlichen Aufgaben weiterhin erfüllen kann.  

 

In der Rechtsform der Aktiengesellschaft besteht ausserdem die Möglichkeit, eine oder mehrere Spar-

ten, in denen die sgsw tätig sind, in Tochtergesellschaften auszugliedern. So könnten die geschäfts-

spezifischen Risiken auf verschiedene juristische Personen aufgeteilt und Wachstums- und Kooperati-

onschancen differenziert wahrgenommen werden. Andererseits würde eine solche Aufteilung der 

politisch gewollten und energetisch sinnvollen Sektorkopplung entgegenlaufen und zusätzlichen Auf-

wand für die Führung sowie die Administration generieren. Ausserdem besteht eine hohe personelle 

Verflechtung in verschiedenen Sparten, d.h. Mitarbeitende nehmen ihre Funktionen in mehreren Spar-

ten wahr. Weil mit der Rechtsformänderung jedoch ein einfacheres, effizienteres und schlagkräftigeres 

Rechtskleid angestrebt wird, wurde die Aufteilung der sgsw in mehrere Gesellschaften nicht weiterver-

folgt. 

 

Der Stadtrat ist heute überzeugt, dass die sgsw die Zielsetzung der Stadt im Rechtskleid eines selb-

ständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmens nach kantonalem Recht in Zukunft am effizientesten 

erfüllen können. Dies aus folgenden Gründen: 

▪ Die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Unternehmen bleibt hoch. Dies ist für die Zukunft mit 

zunehmender Tätigkeit im freien Markt ein grosser Vorteil. 

▪ Die gewünschten Neuerungen (mehr unternehmerischer Handlungsspielraum, kürzere und damit 

schnellere Abläufe, fachlich gestärktes Führungs- und Aufsichtsgremium etc.) können in einem 

selbständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmen gut verwirklicht werden. 

▪ Aufgrund der umfangreichen politischen Mitwirkung ist die kontinuierliche demokratische Legitima-

tion des selbständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmens sehr hoch.  
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▪ Es kann sichergestellt werden, dass das Personal im selbständigen öffentlich-rechtlichen Unter-

nehmen nicht schlechter gestellt ist als das übrige städtische Personal.  

 

Mit dem Wechsel vom unselbständigen zum selbständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmen sollen 

zentrale Rahmenbedingungen weiterhin Gültigkeit haben: 

▪ Die sgsw sind heute im Eigentum der Stadt St.Gallen und damit der städtischen Bevölkerung. 

Dies soll uneingeschränkt beibehalten werden.  

▪ Der Stadtrat will und muss die Eignerziele und Leitplanken für die sgsw auch in Zukunft definieren. 

Der den sgsw erteilte Auftrag wird in einer Eignerstrategie festgehalten.  

▪ Der Stadtrat will auch künftig die Oberaufsicht, Steuerung und Überwachung der vereinbarten 

Ziele wahrnehmen. 

▪ Die Stadt will weiterhin am wirtschaftlichen Erfolg der sgsw partizipieren.  

 

 

4 Die St.Galler Stadtwerke als selbständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen 

 

4.1 Grundsätzliches 

Mit der Verselbständigung werden die sgsw zu einer eigenen Rechtsperson. Die Stadt St.Gallen bleibt 

nach der Umwandlung Alleineigentümerin der sgsw. Das Dotationskapital beträgt CHF 120 Mio. Es 

bestehen keine weiteren finanziellen Verpflichtungen der Stadt St.Gallen gegenüber den sgsw. Aller-

dings haftet die Stadt von Gesetzes wegen subsidiär für ihre selbständigen öffentlich-rechtlichen Un-

ternehmen.  

 

Die Umwandlung hat keinen Einfluss auf die Kalkulation der Gebühren, Tarife und Preise für die 

Kundschaft. Die gesetzlichen Vorgaben gelten unabhängig von der Rechtsform. Neu werden die Ge-

bühren durch den Verwaltungsrat festgelegt. Sie müssen aber durch den Stadtrat genehmigt werden.  

 

Die vielfältigen Zusammenarbeitsformen zwischen den sgsw und der Stadtverwaltung werden weiter-

geführt. Die vielen vorhandenen Synergien sollen weiterhin genutzt werden. Entsprechende Vereinba-

rungen sind, wo erforderlich, abzuschliessen. Da bereits heute eine interne Leistungsverrechnung er-

folgt, ändert sich in diesem Bereich wenig. Auch die gute Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe 

soll weitergeführt werden. Die sgsw achten darauf, keine Angebote zu lancieren, welche private An-

bieter direkt konkurrenzieren. Dies hat zum heute bestehenden guten Verhältnis mit dem lokalen Ge-

werbe geführt. 

 

Die Stadt St.Gallen behält das Eigentum an der öffentlichen Beleuchtung (oberirdische Einrichtungen) 

und an den öffentlichen Brunnen. Die sgsw sind weiterhin für den Betrieb und Unterhalt zuständig. 

Hierzu ist zwischen der Stadt St.Gallen und den sgsw je ein Dienstleistungsvertrag abzuschliessen. 

 

Mit der konkreten Ausgestaltung der neuen Organisation ist nicht nur die gewünschte Transparenz ge-

genüber den politischen Behörden sichergestellt, sondern auch die übergeordnete politische Steue-

rung. 

 

Die betriebsnotwendigen Grundstücke, auf denen die sgsw ihre Anlagen (z. B. Transformatorenstatio-

nen, DRM-Stationen, Reservoirs, Pumpwerke) betreiben, werden an die sgsw überführt. Die nicht be-

triebsnotwendigen Grundstücke in Goldach, die heute bei den sgsw bilanziert sind, verbleiben bei der 

Stadt St.Gallen. Diese Grundstücke werden bei der Stadt neu als Finanzvermögen bilanziert. 
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Aktuell erhebt die Stadt St.Gallen eine öffentliche Abgabe für die Nutzung des öffentlichen Grundes 

durch die sgsw. An ihre Stelle tritt in Zukunft eine Konzessionsgebühr. Die Stadt St.Gallen stellt den 

öffentlichen Grund für Anlagen und Leitungen der sgsw gegen eine entsprechende Abgabe zur Verfü-

gung. Die Abgabe wird der Endkundschaft der sgsw wie bisher weiterverrechnet und bleibt in der 

Höhe unverändert. 

 

4.2 Stellung des Personals 

Kern des städtischen Personalrechts ist das Personalreglement. Dieses vom Stadtparlament erlas-

sene Reglement gilt für sämtliche Verwaltungsbereiche. Es soll auch nach der Überführung der sgsw 

in ein selbständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen für die Mitarbeitenden der sgsw weiterhin gel-

ten. Betriebsspezifische Themen sollen demgegenüber in einem spezifischen Vollzugsreglement fest-

gesetzt werden. Auch andere Bereiche der Stadtverwaltung kennen branchenspezifische Sonderrege-

lungen (z. B. STAPO, VBSG, FWZSSG etc.). 

 

Die Lohnskala gemäss Anhang 1 zum Personalreglement behält grundsätzlich ihre Gültigkeit auch für 

die sgsw. Auch die Grundlage für die Ausrichtung von Leistungsprämien (Zweck und Höhe) ist im Per-

sonalreglement geregelt. Für die sgsw sollen jedoch auf der Ebene des Vollzugsreglements zum Per-

sonalreglement abweichende Regelungen ermöglicht werden, um den branchenspezifischen Gege-

benheiten besser Rechnung tragen zu können. Dabei kann auch eine Abweichung von den Richt-

linien zur Lohn-Einreihung und -Entwicklung zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. 

Die Personalverbände und die Personalkommission werden in die Ausgestaltung des neuen Vollzugs-

reglements einbezogen. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass allfällige Abweichungen zugunsten der 

Mitarbeitenden von sgsw nicht über das für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit erforderliche Aus-

mass hinausgehen. 

 

Die Angestellten der sgsw bleiben bei der Pensionskasse der Stadt versichert. Damit ist die Gleich-

behandlung mit dem übrigen städtischen Personal sichergestellt. Aus Sicht der Stadt ist es zudem 

wichtig, dass der Bestand der Versicherten möglichst gross ist, damit die Verwaltungskosten pro versi-

cherte Person tief gehalten werden können. 

 

 

4.3 Eignerstrategie und Leistungsvereinbarung  

Wie aufgezeigt, bewegen sich EVU in einem Umfeld, das in den letzten Jahren deutlich an Dynamik 

gewonnen hat. Die energie- und klimapolitischen Zielsetzungen sind anspruchsvoller geworden, 

gleichzeitig ist das Marktumfeld durch Deregulierung (z. B. Wegfall gesicherter Monopole) und Regu-

lierung (z. B. Marktzutritt oder Preisbegrenzungen) gekennzeichnet.  

 

Diese Dynamik verlangt von den Eigentümerschaften der EVU eine kritische Überprüfung der strategi-

schen Zielsetzungen. Als Unternehmen der öffentlichen Hand muss ein EVU Leistungen im öffentli-

chen Interesse erbringen. Auf der anderen Seite muss das Unternehmen am Markt erfolgreich sein. 

Erforderlich ist eine Auseinandersetzung mit möglichen Zielkonflikten und mit den damit verbundenen 

Risiken. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung wird in der Eignerstrategie8 festgehalten. 

 

 
8 Eignerstrategien für Energieversorgungsunternehmen (Grundlagenpapier von econcept im Auftrag des Bundesamts für Ener-

gie, 2016) 

https://www.econcept.ch/media/projects/downloads/2018/01/1641__be_EVUinGemeinden_Eigent%C3%BCmerstrategien_2016_01_29_U5VaAnH.pdf
https://www.econcept.ch/media/projects/downloads/2018/01/1641__be_EVUinGemeinden_Eigent%C3%BCmerstrategien_2016_01_29_U5VaAnH.pdf
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Indem die Stadt ihre Ziele für die sgsw klar darlegt, werden der Auftrag an die neue strategische Lei-

tung der sgsw (Verwaltungsrat) und gewisse Leitplanken für die operative Umsetzung präzisiert. So ist 

der Rahmen definiert, wie mit Interessenkonflikten umzugehen ist. Die Klärung in der Eignerstrategie 

leistet einen entscheidenden Beitrag zur Good Governance.  

 

In Art. 132 des Gemeindegesetzes (GG; sGS 151.2) ist vorgeschrieben, dass selbständige öffentlich-

rechtliche Unternehmen eigenwirtschaftlich zu führen sind. Ertragsüberschüsse sollen zur Bildung be-

triebsnotwendiger Reserven verwendet werden, Aufwandüberschüsse sollen soweit möglich vom Un-

ternehmen gedeckt werden (Art. 130 GG). Zudem erwartet die Stadt als Eigentümerin des selbständi-

gen öffentlich-rechtlichen Unternehmens eine angemessene Gewinnausschüttung als Entgelt für das 

zur Verfügung gestellte Dotationskapital in Höhe von CHF 120 Mio. Deshalb wird im neuen Art. 2 Abs. 

3 Stadtwerkereglement aufgeführt, dass die sgsw einen Unternehmensgewinn anstreben. Für die 

Stadt sind die sgsw die geeignete Organisation zur Umsetzung der Energie- und Klimaschutzziele ge-

mäss Art. 3bis und 3ter der Gemeindeordnung. 

 

Mit der Eignerstrategie für die sgsw legt der Stadtrat im Rahmen der rechtlichen Grundlagen seine Ab-

sichten fest, 

▪ welche strategischen Ziele er mit den sgsw verfolgen will, 

▪ unter Berücksichtigung welcher Vorgaben diese Ziele erreicht werden sollen und 

▪ wie er auf die sgsw Einfluss nehmen, sie beaufsichtigen und von ihr informiert werden will. 

 

Die vom Stadtrat gewählten Verwaltungsratsmitglieder und die Geschäftsleitung richten ihr Handeln 

nach den Vorgaben der Eignerstrategie. Die Eignerstrategie ist für sie richtungweisend und in diesem 

Sinne verbindlich.  

 

Der Stadtrat hat seine an die sgsw gerichteten Zielsetzungen schon bisher in einer Eignerstrategie 

dargelegt und öffentlich gemacht. Im Hinblick auf die Überführung der sgsw in ein Unternehmen mit 

eigener Rechtsperson überarbeitet und präzisiert der Stadtrat die Eignerstrategie gegenüber der bis-

herigen Eignerstrategie. Der Stadtrat beschliesst diese neue Eignerstrategie unter Vorbehalt der Um-

wandlung der St.Galler Stadtwerke in ein selbstständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen, um dem 

Stadtparlament bei der Diskussion der Rechtsform seine Erwartungen und Vorgaben vollständig of-

fenzulegen. 

 

Die Anforderungen an die konkrete Ausgestaltung der Unternehmenstätigkeit auf Basis der Zielset-

zungen des Stadtrats für die jeweilige Legislatur (Legislaturziele) werden in einer Leistungsvereinba-

rung zwischen der Stadt und den sgsw konkretisiert. Darin werden messbare Ziele formuliert und das 

Berichtswesen bzw. Reporting detailliert festgelegt. 

 

4.4 Politische Steuerung 

Der Stadtrat ist sich bewusst, dass die Eignerziele nicht widerspruchsfrei sind. Die Interessenabwä-

gung muss im Rahmen der Verhandlung der Leistungsvereinbarung erfolgen. Nur wenn staatliche Un-

ternehmen eng begleitet und konsequent gesteuert werden, kann die Fokussierung auf die ihnen 

übertragenen Kernaufgaben auch langfristig gewährleistet werden. Nicht die Maximierung des Ge-

winns, sondern das Erbringen von Dienstleistungen zugunsten von Bevölkerung und Wirtschaft steht 

an erster Stelle. Die bereits aufgezeigten Eckpfeiler Versorgungssicherheit, ökologischer Umbau und 

Wirtschaftlichkeit geben den Rahmen vor. Klare Spielregeln in der politischen Steuerung stellen si-

cher, dass sich das Unternehmen unter Wahrung der Kernaufgaben wirtschaftlich entwickeln kann. 
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Die folgende Grafik zeigt den Rechtsrahmen und das Zusammenspiel der verschiedenen Organe auf. 

Ein detailliertes Funktionendiagramm mit den wichtigsten Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortun-

gen befindet sich im Anhang zu dieser Vorlage. 

 

 
1) Obligatorisches Referendum 

Abbildung 2: Rechtsrahmen und Zusammenspiel der verschiedenen Organe (Auflistung nicht abschliessend). 

 

Um die erforderliche Nähe zwischen Eigner und Unternehmen sicherzustellen, soll das Verwaltungs-

ratsvizepräsidium der sgsw durch den jeweiligen Direktor bzw. die Direktorin der Technischen Be-

triebe besetzt werden. Denkbar ist, dass das Verwaltungsratssekretariat durch den Stab Technische 

Betriebe gestellt wird. Über dieses Sekretariat kann die Koordination mit den anderen Betrieben und 

Dienststellen der Stadt optimal sichergestellt werden. Diese Lösung hat sich insbesondere bei der 

RWSG Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG bewährt. 

 

Die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates werden so ausgewählt, dass das erforderliche Know-

how aus den Bereichen Energiewirtschaft, Nachhaltigkeit, Finanzen, Recht und Personalwesen adä-

quat vertreten ist.  

 

 

5 Finanzielles Konzept der Ausgliederung 

 

Das finanzielle Konzept für die Umwandlung der sgsw in ein selbständiges öffentlich-rechtliches Un-

ternehmen beinhaltet die Vorgehensweise für die Übertragung der Aktiven und Passiven, die zukünf-

tige Finanzierung der sgsw und die Mechanik der Abgeltung an die Stadt St.Gallen. Die dafür notwen-

digen Rechtsgrundlagen sind im zukünftigen Stadtwerkereglement enthalten (vgl. Ziffer 6.2). 

 

5.1 Mittelfristplanung 

Die aktuelle Mittelfristplanung der sgsw dient als Grundlage für das finanzielle Konzept. Sie basiert auf 

dem Jahresabschluss 2023 sowie den Budgets 2024 und 2025 und prognostiziert die finanzielle Ent-

wicklung bis ins Jahr 2030. Die sgsw planen im Betrachtungszeitraum positive betriebliche Ergebnisse 

(EBIT) zwischen CHF 11 Mio. und CHF 21 Mio. 
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Abbildung 3: Erwartete EBIT-Entwicklung 

 

Die sgsw beabsichtigen in den nächsten Jahren weiterhin hohe Investitionen im Kontext der Energie-

wende. Dies betrifft insbesondere die Verstärkung der Stromnetze sowie den weiteren Ausbau der 

Fernwärme. Für die Jahre 2024 bis 2030 sind Investitionen in der Höhe von insgesamt rund CHF 400 

Mio. geplant. Davon sind CHF 189 Mio. in der Elektrizitätsversorgung und CHF 129 Mio. im Wärmege-

schäft vorgesehen. Diese Investitionen können nicht im jeweiligen Investitionsjahr vollständig aus dem 

operativen Geschäft finanziert werden (negative freie Cashflows; vgl. Abbildung 4). Ein Teil der Inves-

titionen wird daher mit Fremdkapital finanziert werden müssen. Mit der Vergrösserung des Fernwär-

menetzes steigen aber die Erträge an, so dass die Verschuldung ab dem Jahr 2030 abgebaut werden 

kann. 
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Abbildung 4: Erwartete Entwicklung Investitionen und Free Cashflow 

 

5.2 Finanzierungsmodell 

Aufgrund des bisherigen Finanzierungsmodells der sgsw mit Darlehen der Stadt St.Gallen beträgt die 

Eigenkapitalquote der sgsw per 31. Dezember 2023 nur knapp 20 %. Unter Berücksichtigung des zu 

erwartenden weiteren Finanzierungsbedarfs sowie im Hinblick auf eine zukünftige Finanzierung durch 

Dritte muss die Eigenkapitalquote – auch im Quervergleich mit anderen Unternehmen – substanziell 

erhöht werden. Dies soll mit zwei Massnahmen umgesetzt werden: 

 

1. Zur Stärkung der Transparenz sollen die sgsw zukünftig eine Rechnungslegung nach Swiss GAAP 

FER vornehmen. Dies entspricht der Schweizer «Best Practice» der anerkannten Rechnungsle-

gung und ist auch bei vergleichbaren, öffentlich-rechtlich organisierten Stadtwerken (vgl. z. B. 

Energie Wasser Bern (ewb), Industrielle Werke Basel (IWB), Energie Wasser Chur (IBC), Services 

Industriels de Genève (SIG) sowie bei grösseren Energieversorgern (z. B. SAK, EKZ und 

Repower) verbreitet. Mit dem damit verbundenen Wechsel des Rechnungslegungsstandards er-

folgt ein sogenanntes «Restatement». Die Bewertung der Aktiven und Passiven der sgsw wird 

überprüft und bei Bedarf angepasst. Aufgrund der vorgenommenen Abklärungen kann mit der vor-

zunehmenden Korrektur der Anlagen- und Beteiligungsbewertungen (Auflösung stiller Reserven) 

eine Aufwertung in der Bilanz von rund CHF 178 Mio. erwartet werden. Das Restatement nach 

Swiss GAAP FER stärkt somit das Bilanzbild und führt zu einer erwarteten Eigenkapitalquote von 

rund 37 % (erwarteter Stand per 31. Dezember 2026). 

 

2. Zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis der sgsw soll mit der Rechtsformänderung ein Dotati-

onskapital von CHF 120 Mio. gebildet werden. Das Dotationskapital stellt das nominale Kapital der 

rechtlich verselbständigten sgsw dar. Dieses ist mit dem Aktienkapital einer Aktiengesellschaft ver-

gleichbar, wird zusammen mit den Reserven im Eigenkapital bilanziert und wird nicht verzinst. Das 

Dotationskapital wird im Handelsregister deklaratorisch ausgewiesen. Die Bildung des 
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Dotationskapitals erfolgt aus den aktuellen Darlehen der Stadt St.Gallen. Dabei fliesst kein Geld. 

Aus Stadtsicht erfolgt eine Umbuchung im Anlagevermögen von der Position Darlehen in die Posi-

tion Beteiligungen. Auf dem in Dotationskapital gewandelten Teil des Darlehens fallen die Zinszah-

lungen an den allgemeinen Haushalt weg. Auf die Verschuldung und das Ranking der Stadt an den 

Finanzmärkten hat dieser Schritt keine Auswirkungen. Das Bilanzbild der sgsw wird aber zusätzlich 

gestärkt und es kann mit der Umwandlung eine Eigenkapitalquote von rund 50 % erwartet werden. 

Der genaue Wert der Eigenkapitalquote wird erst per Bilanzstichtag vorliegen. Mit einer Eigenkapi-

talquote von 50 % ist das Unternehmen auch im Vergleich mit anderen Unternehmen der Branche 

gut aufgestellt und wirtschaftlich handlungsfähig. 

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung des Bilanzbildes (Passiven) und der Eigenkapital-

quote aufgrund der oben beschriebenen Massnahmen mit Stichtag der Rechtsformänderung per  

1. Januar 2027. 

 

 

Abbildung 5: Erwartete Entwicklung Bilanzbild (Passiven) 

 

Zur Absicherung der bisherigen Darlehensfinanzierung der sgsw durch die Stadt St.Gallen soll ein 

neuer Kreditvertrag abgeschlossen werden. In diesem Vertrag werden Kreditlimiten bzw. Maximalbe-

träge pro Jahr bis CHF 375 Mio. festgelegt. Diese Maximalbeträge sind mit der Mittelfristplanung ab-

gestimmt. Sie gewähren den sgsw die mittelfristig notwendige Finanzierung ihrer Investitionen. Die 

Verzinsung von Darlehen der Stadt St.Gallen erfolgt zum internen Zinssatz der Stadt St.Gallen zuzüg-

lich eines Risikozuschlags von 0,5 %. Im Kreditvertrag werden auch Zeitrahmen und Umfang der 

Rückführung des Kredits an die Stadt geregelt. In Zukunft können die sgsw Fremdkapital auch am Ka-

pitalmarkt beschaffen. Die Stadt St.Gallen und die sgsw entscheiden gemeinsam, welche Lösung am 

vorteilhaftesten ist.  
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Um die finanzielle Flexibilität sicherstellen zu können, wird im Rahmen der Rechtsformänderung ein 

maximaler Kreditbetrag von CHF 375 Mio. als Ausgabe der Stadt zugunsten der sgsw beantragt. Die 

aktuellen Langfristplanungen gehen davon aus, dass die Verschuldung der sgsw ab Anfang der 

2030er Jahre schrittweise reduziert werden kann. 

 

5.3 Abgeltungsmodell 

Auf der Grundlage des obigen Finanzierungsmodells mit einer Eigenkapitalquote von rund 50 % 

wurde der Mechanismus für die zukünftige Abgeltung an die Stadt St.Gallen festgelegt. Die finanzielle 

Stabilität und die langfristige Finanzierung von Investitionen sollen sichergestellt werden. Unter Einhal-

tung der Bestimmungen des kantonalen Rechts (gemäss Art. 132 Abs. 2 i. V. m. Art. 130 Abs. 1 GG) 

entscheidet der Stadtrat über die Höhe der betriebsnotwendigen Reserven. Ziel ist, dass zwei Drittel 

des Ertragsüberschusses in die betriebsnotwendige Reserve eingelegt werden. Der verbleibende 

Reingewinn wird dem allgemeinen Gemeindehaushalt zugewiesen. Auf eine fixe Verzinsung des Do-

tationskapitals wird verzichtet. Eine angemessene Rendite auf dem Eigenkapital soll damit indirekt 

aus der Zuweisung des verbleibenden Reingewinns an den allgemeinen Gemeindehaushalt erfolgen. 

Im Sinne einer Leitlinie gemäss Eignerstrategie wird eine Mindesteinlage vom verbleibenden Reinge-

winn an den allgemeinen Gemeindehaushalt von CHF 3 Mio. und maximal ein Drittel des Ertragsüber-

schusses erwartet. Damit kann einerseits der Stadt St.Gallen ein stabiler Ertrag gewährleistet und an-

dererseits den sgsw der nötige finanzielle Spielraum für die Weiterentwicklung in der aktuellen 

Hochinvestitionsphase sichergestellt werden. Ein weiteres Abgeltungselement ist die Entschädigung 

für die Nutzung des öffentlichen Grundes. Diese wird in Form einer Konzessionsgebühr weitergeführt. 

 

Kein Element der Abgeltung ist die Verzinsung des Darlehens der Stadt St.Gallen, da sich diese ent-

sprechend refinanzieren muss. Für die Stadt St.Gallen resultiert eine Marge aus der Differenz von Ak-

tiv- und Passivzinsen (0,5 %). Ebenfalls kein Element der Abgeltung ist der Verwaltungskostenbeitrag 

(zentrale Dienstleistungen der Stadtverwaltung für die sgsw). Diesem muss aus regulatorischen und 

steuerlichen Gründen eine konkrete Leistung entgegenstehen. Auch muss er dem Drittvergleich 

(«dealing at arm’s length») standhalten. 

 

Insgesamt setzt sich somit die zukünftige Abgeltung der Stadt St.Gallen aus einem verbleibenden 

Reingewinn und einer in der Höhe unveränderten Entschädigung für die Nutzung des öffentlichen 

Grundes zusammen. Das Abgeltungsmodell bringt damit keine Veränderungen für die Tarife und da-

mit für die Kundschaft der sgsw. 

 

Das Abgeltungsmodell beinhaltet somit eine jährliche Abgabe für die Nutzung des öffentlichen Grun-

des in der Höhe von CHF 4 Mio. bis CHF 5 Mio. sowie unter Berücksichtigung des obigen Finanzie-

rungsmodells eine erwartete jährliche Mindestzuweisung aus dem Ertragsüberschuss an den allge-

meinen Gemeindehaushalt von CHF 3 Mio.  Insgesamt kann die Stadt St.Gallen eine jährliche, stabile 

Abgeltung von gegen CHF 8 Mio. erwarten. Ab ca. 2035 darf ein langsames Anwachsen des verblei-

benden Reingewinns erwartet werden, wobei dies immer mit der gleichzeitigen Reduktion der Ver-

schuldung abzustimmen ist. Im Businessplan ist auch die aus erhöhtem Reingewinn und verminderter 

Investitionstätigkeit resultierende Reduktion der Verschuldung abgebildet. 
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Abbildung 6: Erwartete Entwicklung Abgeltung 

 

Die sgsw zahlten bisher ihre Gewinnablieferung an die Stadt St.Gallen jeweils im Dezember des lau-

fenden Geschäftsjahres aus. Im Hinblick auf die geplante Umwandlung per 1. Januar 2027 wird somit 

die für das Geschäftsjahr 2026 geplante bisherige Gewinnablieferung von CHF 3 Mio. bereits im De-

zember 2026 an die Stadt ausbezahlt. Das Geschäftsjahr 2027 stellt das erste Jahr nach der Um-

wandlung der sgsw dar. Der verbleibende Reingewinn gemäss obigem Abgeltungsmodell kann aber 

frühestens im Frühjahr 2028 basierend auf dem ersten Jahresabschluss 2027 der rechtlich selbständi-

gen sgsw erfolgen. Für die Stadt St.Gallen würde dies zu einem Ausfall von Gewinnablieferungserträ-

gen und entsprechender Liquidität im Jahr 2027 führen. Damit die Stadt St.Gallen keine finanziellen 

Einbussen bzw. keinen Unterbruch bei den Zahlungsströmen durch die sgsw erleidet, wird für Mitte 

2027 eine Sonderausschüttung in der Höhe von CHF 3 Mio. vorgesehen (dies regelt die entspre-

chende Übergangsbestimmung in Art. 20 Stadtwerkereglement). Dies wird im Rahmen des Beschlus-

ses über die Verwendung des Ertragsüberschusses für das Jahr 2027 einmalig mit einer reduzierten 

Zuweisung in die betriebsnotwendigen Reserven kompensiert. Dabei sind die Bestimmungen des kan-

tonalen Rechts einzuhalten, welche in Art. 132 Abs. 2 i. V. m. Art. 130 Abs. 1 GG vorsehen, dass Er-

tragsüberschüsse zur Bildung betriebsnotwendiger Reserven verwendet werden und der verbleibende 

Reingewinn dem allgemeinen Haushalt zugewiesen wird. 

 

5.4 Vermögensübertragung 

Die Umwandlung des unselbständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmens in ein selbständiges öf-

fentlich-rechtliches Unternehmen erfolgt auf der Grundlage des kantonalen Gemeindegesetzes und in 

Anlehnung an die Vermögensübertragung nach den Vorgaben des Bundesgesetzes über Fusion, 

Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG) vom 3. Oktober 2003 (SR 

221.301) im Falle einer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Damit verbunden ist auch eine ent-

sprechende Umwandlungsprüfung im Rahmen des Vollzugs durch eine externe Revisionsgesellschaft. 
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Es werden alle Aktiven und Passiven der heutigen unselbständigen sgsw inklusive der betriebsnot-

wendigen Grundstücke sowie aller mit den Aktiven und Passiven verbundenen Rechte und Pflichten 

übertragen. Nicht übertragen werden einzig die nicht betriebsnotwendigen Grundstücke in Goldach. 

Diese verbleiben bei der Stadt St.Gallen. Da die Grundstücke bei den sgsw heute mit CHF 0 bewertet 

sind, hat diese Abtrennung keine direkten bilanziellen Folgen. Die Aktiven und Passiven werden zu-

künftig zu betriebswirtschaftlichen Werten geführt. 

 

Aus rechtlichen Gründen müssen die zu übertragenden Aktiven und Passiven zunächst entwidmet 

und vom Verwaltungsvermögen des bisherigen unselbständigen Unternehmens St.Galler Stadtwerke 

in das Finanzvermögen der Stadt St.Gallen übertragen werden. Unmittelbar anschliessend werden sie 

vom Finanzvermögen der Stadt St.Gallen an das neue selbständige Unternehmen St.Galler Stadt-

werke übertragen. Dieser Vorgang, der rechtlich als Ausgabe gilt, erfolgt im Zeitpunkt der Gründung 

des neuen Unternehmens (vgl. Art. 17 des Entwurfs des Stadtwerkereglements). 

 

Die Grundstücke, welche nicht übertragen werden, sind ebenfalls zum Verkehrswert zu entwidmen 

und in das Finanzvermögen der Stadt St.Gallen übertragen. Diese Grundstücke verbleiben dort und 

werden zum amtlichen Verkehrswert bilanziert. Dieser Vorgang erfolgt sofort nach Rechtsgültigkeit 

des Beschlusses des Stadtparlaments (d. h. mit der Zustimmung des Stimmvolkes). 

 

Im Rahmen der Vermögensübertragung werden gemäss obigem Finanzierungsmodell mit dem Wech-

sel zu Swiss GAAP FER die bestehenden stillen Reserven von rund CHF 178 Mio. per 31. Dezember 

2026 aufgelöst und CHF 120 Mio. Dotationskapital aus Darlehen gebildet. 

 

 

Abbildung 7: Indikative Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2027 

 

Bei der Stadt St.Gallen wird das neue Dotationskapital der sgsw im Sinne einer Beteiligung im Verwal-

tungsvermögen bilanziert und die Darlehen werden entsprechend umgegliedert.  
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Mit Ausnahme des mit dem Beschluss zur Umwandlung fixierten nominalen Dotationskapitals von 

CHF 120 Mio. basieren sämtliche vorliegend dargestellten Werte auf Planungen und Erwartungen und 

können sich per Bilanzstichtag (1. Januar 2027) noch ändern.  

 

5.5 Umsetzung und steuerliche Folgen 

Wie in Ziffer 5.2 aufgezeigt wenden die sgsw zukünftig einen allgemein anerkannten Rechnungsle-

gungsstandard an, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage vermittelt (vgl. Art. 957a ff. OR). Die sgsw beabsichtigen, zukünftig den Rech-

nungslegungsstandard «Swiss GAAP FER» anzuwenden. Dies führt zu einer höheren Transparenz 

über die finanziellen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens. 

 

Als Revisionsstelle wird jährlich ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen gewählt, welches 

die gesetzlichen Anforderungen zur Durchführung einer ordentlichen Revision erfüllt (vgl. Art. 727b 

Abs. 1 OR). Die Revisionsstelle führt jährlich eine ordentliche Revision im Sinne von Art. 728 ff. OR 

durch. Sie berichtet dem Stadtrat und dem Verwaltungsrat über das Ergebnis der Prüfung und emp-

fiehlt Genehmigung, Genehmigung mit Einschränkungen oder Rückweisung der Jahresrechnung. 

 

Als Teil der Stadt St.Gallen sind die sgsw aktuell von den Gewinn- und Kapitalsteuern befreit. Auf-

grund des Wortlauts von Art. 80 Abs. 1 Bst. d Steuergesetz (StG) vom 9. April 1998 (sGS 811.1) so-

wie Art. 56 Bst. c Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) vom 14. Dezember 1990 (SR 

642.11) sind auch die Anstalten (bzw. öffentlich-rechtlichen Unternehmen) der Gemeinden von der 

Steuerpflicht befreit. Ebenfalls befreit sind die sgsw weiterhin von der Grundstückgewinnsteuer (Art. 

130 Abs. 2 Bst. c StG) und von der Handänderungssteuer (Art. 244 Bst. a StG). Grundstücke von 

nach Art. 80 Abs. 1 StG steuerbefreiten juristischen Personen werden nach Art. 240 Abs. 1 Bst. b StG 

privilegiert besteuert, wenn diese unmittelbar öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecken dienen. Bei 

solchen Grundstücken ist die Grundsteuer auf 0,2 Promille beschränkt. Der zukünftige Steuerstatus 

und die damit verbundenen Konsequenzen wurden mit dem kantonalen Steueramt rechtsverbindlich 

geklärt und von diesem die Weiterführung der Steuerbefreiung im bisherigen Umfang bestätigt. 

 

 

6 Anpassung Gemeindeordnung, Reglemente und Kommentar zu den Erlassen 

 

6.1 Gemeindeordnung 

6.1.1 Änderung von Art. 46  

Nach altem Recht (Art. 193 Abs. 1 des Gemeindegesetzes vom 26. Juni 1979) mussten die unselb-

ständigen Unternehmen in der Gemeindeordnung aufgezählt werden. Dies ist in der Stadt St.Gallen in 

Art. 46 Gemeindeordnung erfolgt. Heute wäre dies an sich nicht mehr erforderlich. Der Stadtrat erach-

tet es jedoch als angebracht, dass die unselbständigen weiterhin und neu auch die selbständigen Un-

ternehmen in der Gemeindeordnung aufgezählt werden. Deshalb werden im neuen Abs. 2 die St.Gal-

ler Stadtwerke und die Pensionskasse der Stadt St.Gallen als selbständige Unternehmen aufgeführt.  

 

In Art. 46 Abs. 2 der Gemeindeordnung ist festgesetzt, dass der Stadtrat (und nicht das sonst zustän-

dige Stadtparlament) die Gebührentarife der Unternehmen erlässt. Diese Bestimmung ist nicht mehr 

erforderlich, denn nach geltendem Recht kann die entsprechende Kompetenzdelegation mittels Reg-

lement erfolgen. Dies ist sowohl bei den sgsw als auch bei den zwei anderen unselbständigen städti-

schen Unternehmen so geschehen (für das Kehrichtheizkraftwerk in Art. 24 des Abfallreglements 

(AbfR) vom 19. November 2019 (SRS 541.1), für die Verkehrsbetriebe in Art. 4 und 5 des Reglements 
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über die Verkehrsbetriebe St.Gallen vom 10. März 2009 (SRS 521.3)). Für das neu selbständige Un-

ternehmen sgsw wäre die Bestimmung ohnehin falsch, denn bei diesem erlässt der Verwaltungsrat 

die Gebührentarife mit Genehmigung des Stadtrats (siehe Ziffer 6.2.2). Damit kann Art. 46 Abs. 2 der 

Gemeindeordnung ebenfalls aufgehoben werden. 

 

6.1.2 Aufhebung von Art. 42 Abs. 1 Ziff. 7 und Art. 46bis  

Mit dem vom Stadtparlament am 24. März 2015 beschlossenen und von der Stadtbevölkerung am  

15. November 2015 angenommenen Nachtrag IV zur Gemeindeordnung vom 8. Februar 20049 wur-

den die Kompetenzen zur Energiebeschaffung umfassend an die sgsw delegiert, wobei gleichzeitig 

eine Risikosteuerung und Risikoüberwachung eingeführt wurde. Da ein selbständiges Unternehmen 

nicht dem Kreditrecht untersteht, sind die damals eingeführten Bestimmungen in der Gemeindeord-

nung (Art. 42 Ziff. 7 und Art. 46bis) nicht mehr nötig und können aufgehoben werden. 

 

6.2 Stadtwerkereglement 

Das neue Stadtwerkereglement ist das eigentliche Unternehmensreglement. In ihm wird die grundle-

gende Funktionsweise des selbständigen Unternehmens festgelegt, wozu auch die Kompetenzord-

nung nicht nur der Organe des Unternehmens, sondern auch der städtischen Organe wie Stadtparla-

ment und Stadtrat gehört. Seine Bestimmungen werden nachstehend artikelweise kommentiert. 

 

6.2.1 Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Mit diesem Artikel werden die Existenz, die Rechtsform und der Sitz der sgsw festgelegt. Dazu 

gehört auch, dass sie ein Unternehmen der Stadt St.Gallen sind; eine Beteiligung Dritter an 

den sgsw ist also nicht möglich. Ferner wird vorgesehen, dass die sgsw ins Handelsregister 

eingetragen werden (Art. 932 OR); dies ist bei einem am Markt tätigen Unternehmen unbe-

dingt erforderlich. Die Tatsache, dass bei der gegenwärtigen Rechtsform kein Handelsregis-

tereintrag möglich ist, hat im Geschäftsverkehr schon wiederholt zu Problemen geführt. 

 

Art. 2 Der primäre Zweck der sgsw bleibt weiterhin die sichere, wirtschaftliche und nachhaltige Ver-

sorgung der Stadt St.Gallen mit Energie, Wasser und Telekommunikationsdienstleistungen 

sowie Planung, Erstellung, Betrieb und Unterhalt der entsprechenden Netze (bisher Art. 4 

Abs. 1 SWR). Bereits nach geltendem Recht kann der Stadtrat den sgsw damit verbundene 

Aufgaben sowie Aufgaben ausserhalb des Gebiets der Stadt St.Gallen übertragen (bisher Art. 

4 Abs. 2 SWR); neu wird dies mittels Leistungsvereinbarung erfolgen (siehe Art. 4). Der 

Zweckartikel gibt dem durch die Worte «sowie ihrer weiteren Kundschaft» Ausdruck. 

 

 Wie in Zweckbestimmungen üblich, wird in Abs. 2 festgelegt, dass sich die sgsw an anderen 

Unternehmen beteiligen können sowie dass sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötige Anla-

gen erstellen oder sich daran beteiligen können. 

 

 Gemäss Abs. 3 sind die sgsw als gesamtes Unternehmen gewinnstrebig, wie es bei einem am 

Markt tätigen Unternehmen zu erwarten ist. Ferner erwartet die Stadt St.Gallen statt der heuti-

gen Ablieferung einen Gewinnanteil. Gemäss Art. 132 Abs. 2 i. V. m. Art. 130 Abs. 1 GG kön-

nen Ertragsüberschüsse zur Bildung betriebsnotwendiger Reserven verwendet werden; der 

verbleibende Reingewinn wird dem allgemeinen Gemeindehaushalt zugewiesen. Die vorgese-

hene Gewinnverwendung steht damit im Einklang. 

 
9 Vorlage an das Stadtparlament vom 3. März 2015, angenommen in der Volksabstimmung vom 15. November 2015. 

https://ftp-sg.oca.ch/stadtparlament/70fda1e11b5e46d78d7c167c05ce242e-332.pdf
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Art. 3 In einer Eignerstrategie wird die Absicht festgelegt, die ein Eigner mit der Beteiligung an ei-

nem Unternehmen verfolgt. Zudem werden die Rahmenbedingungen für die Ziele und Zieler-

reichung festgelegt. Beides sind zentrale Aufgaben der politischen Exekutive. Der Stadtrat hat 

für alle Unternehmen mit massgeblicher Beteiligung Eignerstrategien festgelegt und sie im In-

ternet publiziert.10 Aufgrund der Bedeutung der sgsw für die Stadt St.Gallen erfolgt eine for-

melle Kenntnisgabe an das Stadtparlament, sodass dieses die Eignerstrategie im Zusammen-

hang mit der Vorlage zur Umwandlung der sgsw in ein selbständiges öffentlich-rechtliches 

Unternehmen diskutieren kann. 

 

Art. 4 Bereits heute kann der Stadtrat die vom Stadtparlament erlassenen Rahmenbedingungen mit-

tels Vollzugsreglementen konkretisieren. Neu erfolgt dies mit dem Instrument der Leistungs-

vereinbarung. Diese ist ein zwischen Stadtrat und Verwaltungsrat abgeschlossener Vertrag, in 

welchem konkrete Ziele, Abgeltungen usw. festgelegt werden. Auch die Konzessionen, na-

mentlich für die Verlegung von Leitungen im öffentlichen Grund, werden darin geregelt, samt 

den dafür zu leistenden Abgaben. Die gesetzliche Grundlage für die Konzessionen findet sich 

in Art. 24 ff. des Strassengesetzes (StrG) vom 12. Juni 1988 (sGS 732.1). Die Leistungsver-

einbarung ist grundsätzlich unbefristet, sie wird jedoch periodisch (z. B. alle vier Jahre) über-

prüft und angepasst. Dies, um sicherzustellen, dass sie stets den aktuellen Gegebenheiten 

entspricht. 

 

Art. 5 Diese Bestimmung hält fest, dass die sgsw Infrastruktur, welche sie zur Erfüllung der Aufga-

ben, welche ihnen die Stadt St.Gallen durch Reglement oder Leistungsvereinbarung erteilt 

hat, nicht veräussern darf. Diese Infrastruktur ist demzufolge auch separat auszuweisen, so 

wie es heute bei der Unterscheidung zwischen Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen 

der Fall ist. Heute haben die sgsw nur Infrastruktur in den Büchern, welche sie zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben benötigen; es ist jedoch denkbar, dass dereinst z. B. ein Wasserreservoir aus-

ser Betrieb genommen wird; dann könnte das entsprechende Grundstück veräussert werden. 

 

6.2.2 Organisation 

6.2.2.1 Stadtrat 

Art. 6 Während der Verwaltungsrat die strategische Führung der und Aufsicht über die sgsw verant-

wortet, kommt die Oberaufsicht dem Stadtrat zu. Dies sieht bereits Art. 131 Abs. 3 Satz 1 GG 

so vor; es kann durch kommunales Recht nicht verändert werden (so wäre etwa eine Übertra-

gung dieser Kompetenz an das Stadtparlament unzulässig). Abs. 2 präzisiert darüber hinaus, 

dass der Stadtrat vom Verwaltungsrat jederzeit Auskünfte verlangen und auch in Unterlagen 

Einsicht nehmen kann. Er hat somit ein umfassendes Recht zur Überprüfung der Geschäftstä-

tigkeit, das weder sachlich noch zeitlich begrenzt ist. Dies geht für eine Oberaufsicht zwar re-

lativ weit, aufgrund der Bedeutung der sgsw für die Stadt St.Gallen ist es jedoch angebracht. 

 

Art. 7 Der Stadtrat hat nicht nur die Oberaufsicht, sondern auch diverse Entscheidungsbefugnisse. 

Insbesondere nimmt er die Eignerrolle der Stadt St.Gallen wahr. Dazu gehört die Festlegung 

der Eignerstrategie und die Wahl der Organe (inkl. wichtiger einzelner Funktionen), aber auch 

die Festlegung der Entschädigungen. An die Stelle der heutigen Ablieferung tritt der Entscheid 

über die Verwendung des Ertragsüberschusses; dabei gilt Art. 132 Abs. 2 i. V. m. Art. 130 GG, 

 
10 Eignerstrategien der Stadt St.Gallen.  

https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/demokratie-politik/stadtrat/eignerstrategien.html#:~:text=In%20einer%20Eignerstrategie%20wird%20die,zentrale%20Aufgaben%20der%20politischen%20Exekutive
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wonach aus dem Gewinn zunächst betriebsnotwendige Reserven zu bilden sind; der verblei-

bende Reingewinn fällt an den Allgemeinen Haushalt. Demgegenüber hat der Allgemeine 

Haushalt auch einen allfälligen Verlust zu decken, soweit das Unternehmen dazu selbst nicht 

in der Lage ist. 

 

 Sodann werden bestimmte Beschlüsse des Verwaltungsrats der Genehmigung des Stadtrats 

unterstellt. Für Budget und Benützungsvorschriften (d. h. Vollzugsbestimmungen und Gebüh-

rentarife) gilt dies schon gemäss Art. 131 Abs. 3 GG. Diese Bestimmung erlaubt es, die Ge-

nehmigungskompetenz des Stadtrats mit dem kommunalen Reglement zu erweitern, aber 

nicht einzuschränken. Für die sgsw werden folgende weiteren Beschlüsse des Verwaltungs-

rats der Genehmigung des Stadtrats unterstellt: 

▪ Jahresrechnung und Geschäftsbericht, analog der im Aktienrecht vorgesehenen Genehmi-

gung derselben durch die Generalversammlung. Beides ist danach öffentlich und steht 

selbstverständlich auch dem Stadtparlament zur Verfügung. 

▪ Vollzugsbestimmungen zum Personalrecht, zur Sicherstellung, dass das Personal der 

sgsw, entsprechend dem abgegebenen Versprechen, nicht schlechter gestellt wird als das 

Personal der Stadtverwaltung (vgl. hierzu auch Kommentar zu Art. 15). 

▪ Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Gewährung von 

Darlehen sowie Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften (inkl. Baurechte), soweit 

diese als bedeutend einzustufen sind. Die diesbezügliche Grenze wird bei CHF 3 Mio. fest-

gelegt. Für Beteiligungen gilt zudem eine Grenze von 20 % der Stimmen oder des Kapitals 

des anderen Unternehmens, da dann von einem massgeblichen Einfluss auf dieses Unter-

nehmen auszugehen ist. 

 

 Dem Stadtrat wird zwar kein direktes Weisungsrecht gegenüber den sgsw eingeräumt (ein 

solches wäre aufgrund der Autonomie des selbständigen Unternehmens auch heikel), er wird 

jedoch in regelmässigem Austausch mit dem Verwaltungsrat sein. Für den Fall, dass der Ver-

waltungsrat trotzdem die Interessen der Stadt nicht mehr wahrnehmen sollte, hat der Stadtrat 

gemäss Abs. 3 das Recht, die Mitglieder des Verwaltungsrats jederzeit abzuberufen. 

 

6.2.2.2 Verwaltungsrat 

Art. 8 Als oberstes Exekutivorgan des Unternehmens wird ein Verwaltungsrat eingesetzt. Dieser soll 

eine angemessene Grösse haben und aus Personen mit adäquatem Fachwissen bestehen. 

Damit die ständige Verbindung zum Stadtrat gewährleistet ist, wird festgelegt, dass ein Mit-

glied des Stadtrats in den Verwaltungsrat zu wählen ist. Dabei wird es sich in der Regel um 

den Direktor bzw. die Direktorin Technische Betriebe handeln. Derzeit ist vorgesehen, dass 

diese Person das Vizepräsidium einnimmt; dies wird im Reglement jedoch nicht festgeschrie-

ben, damit in der Zukunft allenfalls erforderliche andere Regelungen nicht behindert werden.  

 

 Damit auch das Personal eine Stimme im Verwaltungsrat hat, erhält die Präsidentenkonferenz 

der Personalvereinigungen das Recht, dem Stadtrat eine Person zur Wahl vorzuschlagen. 

Diese Person muss die Anforderungen an ein Mitglied des Verwaltungsrats erfüllen; dazu ge-

hört nicht nur das adäquate Fachwissen gemäss Abs. 1, sondern auch das Anforderungspro-

fil, welches für den Verwaltungsrat erstellt werden wird. Die abschliessende Wahlkompetenz 

verbleibt jedoch beim Stadtrat (Art. 7 Abs. 1 Bst. b SWR). Es steht dem Stadtrat somit frei, 

eine andere, aus seiner Sicht besser geeignete Person zu wählen. 
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 Es erscheint als angebracht, die Amtsdauer des Verwaltungsrats gleich festzulegen wie dieje-

nige des Stadtrats. Damit kann die Wahl des Verwaltungsrats jeweils bei der konstituierenden 

Sitzung des Stadtrats erfolgen. Vorbehalten bleibt das jederzeitige Abberufungsrecht (Art. 7 

Abs. 3). 

 

 Mit Ausnahme der Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten, der Vizepräsidentin bzw. des 

Vizepräsidenten und der Sekretärin bzw. des Sekretärs konstituiert sich der Verwaltungsrat 

selbst. 

 

Art. 9 In Abs. 1 wird klargestellt, dass sich der Verwaltungsrat bei der Führung der sgsw stets an die 

geltenden Reglemente, die Eignerstrategie und die Leistungsvereinbarung zu halten hat. 

 

 Abs. 2 zählt die Befugnisse des Verwaltungsrats auf, welche dieser nicht an untergeordnete 

Stellen delegieren darf. Neben den Bestimmungen des Gemeindegesetzes orientiert sich 

diese Liste auch an der analogen Bestimmung für Verwaltungsräte von Aktiengesellschaften 

(Art. 716a OR): 

▪ Im Organisationsreglement legt der Verwaltungsrat fest, wie das Unternehmen aufgebaut 

ist, welche Kompetenzen an die einzelnen Stellen delegiert werden, wie seine eigene Sit-

zungsordnung aussieht und dergleichen mehr. 

▪ Analog der Aktiengesellschaft kommt es auch bei den sgsw dem Verwaltungsrat zu, über 

die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle und der Finanzplanung zu 

entscheiden. Auch die Führung und Überwachung des Risikomanagements gehört dazu. 

▪ Ebenso entsprechend der Aktiengesellschaft bestimmt der Verwaltungsrat die Geschäfts-

leitung und die Personen, welche für das Unternehmen unterschreiben dürfen. 

▪ Wenn ein Beschluss der Genehmigung des Stadtrats bedarf, so ist es angebracht, dass 

der Verwaltungsrat diesen selbst fällt und nicht an eine untergeordnete Stelle delegiert. 

▪ Kommen bei privatrechtlichen Rechtsverhältnissen Allgemeine Geschäftsbedingungen 

(AGB) zum Einsatz, so ist es angebracht, dass der Verwaltungsrat deren Rechtmässigkeit 

und Angemessenheit überprüft. 

▪ Verfügungen der sgsw können zunächst mit Rekurs an den Verwaltungsrat weitergezogen 

werden (gemäss Art. 40 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP) vom  

16. Mai 1965 (sGS 951.1) können nur Gemeinden den direkten Rekurs an die kantonale 

Instanz vorsehen; bei selbständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmen ist dies nicht zu-

lässig). Ausgenommen sind Verfügungen, welche der Verwaltungsrat selbst in erster In-

stanz erlassen hat, sowie alle Verfügungen im Rahmen des öffentlichen Beschaffungs-

rechts (gegen letztere ist gemäss Art. 52 Abs. 1 der Interkantonalen Vereinbarung über 

das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) vom 15. November 2019 (sGS 841.51) nur die 

direkte Beschwerde an das Verwaltungsgericht zulässig). 

 

 Abs. 3 enthält die Auffangkompetenz: Der Verwaltungsrat entscheidet über alle Geschäfte, die 

nicht ausdrücklich einer anderen Stelle übertragen sind. 

 

 Der Stadtrat hat zwar gemäss Art. 6 Abs. 2 ein Auskunftsrecht, er soll sich aber die Informatio-

nen nicht nur holen müssen. Deshalb sieht Abs. 4 die Pflicht der regelmässigen Berichterstat-

tung des Verwaltungsrats an den Stadtrat vor. Die konkrete Ausgestaltung wird in der Leis-

tungsvereinbarung geregelt. 
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6.2.3 Finanzen 

Art. 10 Das Dotationskapital entspricht in seiner finanziellen Bedeutung dem Grundkapital eines pri-

vatrechtlichen Unternehmens (z. B. Aktienkapital einer Aktiengesellschaft). Es ist daher im 

Reglement zu nennen und deklaratorisch im Handelsregister einzutragen. 

 

Art. 11 Entsprechend der Ausrichtung des Unternehmens wenden die sgsw einen allgemein aner-

kannten, privatwirtschaftlichen Rechnungslegungsstandard an, der das Bild der Lage korrekt 

wiedergibt. Die Details legt der Verwaltungsrat fest (Art. 9 Abs. 2 Bst. b). 

 

Art. 12 Anders als bei der Stadtverwaltung und bei den unselbständigen Unternehmen ist das Budget 

eines selbständigen Unternehmens ein Führungsinstrument und kein Legitimationsinstrument. 

Das selbständige Unternehmen untersteht nicht dem Kreditrecht. Der Verwaltungsrat kann da-

her die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Ausgaben abschliessend und unabhängig 

von ihrer Höhe beschliessen, soweit sie nicht ausdrücklich der Genehmigung des Stadtrats 

unterstehen. Das Organisationsreglement kann die Delegation von Ausgabenkompetenzen an 

untergeordnete Stellen vorsehen. Obwohl diese Bestimmung rein deklaratorisch ist, wird sie 

aufgrund ihrer Wichtigkeit in das Reglement aufgenommen.  

 

Art. 13 Bei einem Unternehmen der Grösse und Bedeutung der sgsw ist es angebracht, ordentliche 

Revisionen durchzuführen. Hierfür wird eine unabhängige Revisionsstelle gewählt, welche die 

gesetzlichen Anforderungen dafür erfüllt. 

 

Art. 14 Es wird ausdrücklich vorgesehen, dass das Stadtparlament den Geschäftsbericht und die Jah-

resrechnung der sgsw nicht nur zu Kenntnis nehmen, sondern auch diskutieren kann. Es ist 

vorgesehen, dafür das gleiche Verfahren wie beim Bericht des Stadtrats über die Legislatur-

ziele anzuwenden; dies wird im Geschäftsreglement des Stadtparlaments zu regeln sein. 

 

 Die Befugnisse der Geschäftsprüfungskommission des Stadtparlaments (Art. 24 Abs. 2 Ge-

meindeordnung) beziehen sich auch auf die sgsw. Demzufolge steht ihr das Recht zu, vom 

Stadtrat Auskünfte und Einsicht in Unterlagen zu verlangen. 

 

6.2.4 Personal 

Art. 15 Das Personal der sgsw soll nicht schlechter gestellt werden als das Personal der Stadtverwal-

tung. Die Arbeitsverhältnisse bleiben daher öffentlich-rechtlich, und das vom Stadtparlament 

erlassene Personalreglement wird als vollständig anwendbar erklärt. Insoweit bleibt die Kom-

petenz des Stadtparlaments zum Erlass der grundlegenden personalrechtlichen Bestimmun-

gen bestehen; würden auf dieser Stufe Ausnahmen für die sgsw festgelegt, müsste sie somit 

das Stadtparlament beschliessen. Einzig bei der Kompetenzordnung ist der Verwaltungsrat 

zuständig, wo bei der Stadtverwaltung der Stadtrat zuständig ist (derzeit fällt darunter die Zu-

sprechung einer Abgangsentschädigung, die Bewilligung zur Ausübung öffentlicher Ämter 

oder Nebenbeschäftigungen, die Entschädigung von Überzeit durch eine Pauschale, die Ver-

weigerung der Treueprämie, der Rechtsschutz und der Entscheid in Fällen, in denen ein erfor-

derliches Einvernehmen nicht zustande kommt). 

 

 In Bezug auf die zahlreichen Vollzugsreglemente zum Personalreglement kann der Verwal-

tungsrat hingegen abweichende Bestimmungen erlassen, wo abweichende Bedürfnisse 
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entstehen. Solche abweichenden Bestimmungen unterstehen indessen stets der Genehmi-

gung durch den Stadtrat (Art. 7 Abs. 2 Bst. d). 

 

Art. 16 Das Personal bleibt bei der Pensionskasse der Stadt St.Gallen versichert. 

 

6.2.5 Übergangsbestimmungen 

Art. 17 Das neue Unternehmen erhält alle Aktiven und Passiven sowie Rechte und Pflichten des bis-

herigen unselbständigen Unternehmens. Soweit noch Anpassungen vorgenommen werden 

sollen, müssen diese somit vor dem Stichtag vollzogen werden.  

 

Art. 18 Weil die Stadtwerke nach der Rechtsformänderung nicht mehr dem Kreditrecht unterstehen, 

werden alle mit konstitutivem Budgetbeschluss oder besonderem Beschluss erteilten Kredite 

(Verpflichtungskredite inkl. Rahmenkredite) auf den Zeitpunkt der Rechtsformänderung abge-

rechnet. Die zugrundeliegenden Projekte werden weitergeführt, vorausgesetzt der Verwal-

tungsrat fällt einen entsprechenden Ausgabenbeschluss.  

 

Art. 19 Die bestehenden Arbeitsverhältnisse gehen ohne Weiteres vom alten auf das neue Unterneh-

men über. Beim Inkrafttreten des Personalreglements (PR) vom 21. Februar 2012 (SRS 

191.1) wurden die Anstellungsverfügungen durch Arbeitsverträge ersetzt. Bei bestehenden 

Arbeitsverhältnissen erfolgte dies jedoch nur bei Änderungen. Daher gibt es auch heute noch 

Angestellte, welche keinen Arbeitsvertrag haben. Da die Rechtsperson des Arbeitgebers än-

dert, ist es angebracht, diese Anpassung nun bei allen Angestellten vorzunehmen. Vorbehal-

ten bleiben Fälle, bei denen dies nicht möglich ist, z. B. wegen langer Krankheit. 

 

Art. 20 Diese Bestimmung regelt die Sonderausschüttung (vgl. Ausführungen in Ziffer 5.3). 

 

6.3 Versorgungsreglement 

Nachstehend werden die Bestimmungen des neuen Versorgungsreglements artikelweise kommen-

tiert, soweit sie materielle Änderungen gegenüber dem geltenden Recht enthalten. Bleiben Bestim-

mungen unverändert, so wird die Fundstelle im geltenden Reglement angeführt. Im ganzen Regle-

mentstext geändert wird die Bezeichnung des Unternehmens von bisher «Stadtwerke» in neu 

«St.Galler Stadtwerke»; dies wird nachstehend nicht weiter erwähnt.  

 

6.3.1 Allgemeiner Teil 

6.3.1.1 Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 1 Das neue Versorgungreglement enthält die Bestimmungen über die Versorgung der Stadt 

St.Gallen mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie über das Glasfasernetz der Stadt 

St.Gallen. Es regelt die öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisse der sgsw mit ihrer Kund-

schaft im Gebiet der Stadt St.Gallen, aber auch mit den von Erstellung, Betrieb, Unterhalt und 

Finanzierung der Versorgungsanlagen betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentü-

mern. Es entspricht damit weitgehend dem Stadtwerkereglement (SWR) vom 24. März 2015 

(SRS 511.1). 

 

Art. 2 Moderner formuliert, im Übrigen unverändert (bisher Art. 2 SWR). 
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 Die Bestimmungen über Rechtsstellung und Aufgaben der sgsw (bisher Art. 3 und 4 SWR) 

sind im neuen Stadtwerkereglement geregelt (Art. 1 und 2). 

 

6.3.1.2 Rechtsverhältnisse 

 

Art. 3 unverändert (bisher Art. 5 SWR). 

 

Art. 4 unverändert (bisher Art. 6 SWR). 

 

Art. 5 unverändert (bisher Art. 7 SWR). 

 

Art. 6 Die Kompetenz für den Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge liegt neu bei den sgsw statt 

beim Stadtrat, da das neue Unternehmen selbst Verträge abschliessen kann. Im Übrigen un-

verändert (bisher Art. 8 SWR). 

 

Art. 7 Rechtsträger des Rechtsverhältnisses beim Glasfasernetz sind neu die sgsw statt der Stadt 

St.Gallen. Ferner entfällt die Bestimmung über mit dem öffentlichen Auftrag verbundene Auf-

gaben sowie über Aufgaben ausserhalb des Gebiets der Stadt St.Gallen, da sich dieses Reg-

lement nicht mehr darauf bezieht. Im Übrigen unverändert (bisher Art. 9 SWR). 

 

6.3.1.3 Infrastruktur 

Art. 8 unverändert (bisher Art. 10 SWR). 

 

Art. 9 unverändert (bisher Art. 11 SWR). 

 

Art. 10 unverändert (bisher Art. 12 SWR). 

 

Art. 11 unverändert (bisher Art. 13 SWR). 

 

Art. 12 unverändert (bisher Art. 14 SWR). 

 

Art. 13 unverändert (bisher Art. 15 SWR). 

 

Art. 14 unverändert (bisher Art. 16 SWR). 

 

Art. 15 Wechsel des Rechtsträgers von der Stadt St.Gallen auf die sgsw. Im Übrigen ist die Bestim-

mung unverändert (bisher Art. 17 SWR).  

 

6.3.1.4 Finanzierung 

Art. 16 Nach geltendem Recht sind die Gebühren so zu bemessen, dass sie die Kosten der jeweiligen 

Versorgung einschliesslich einer angemessenen Reservebildung und der Ablieferung an den 

allgemeinen Haushalt decken (bisher Art. 18 SWR). Die neue Formulierung bezieht sich auf 

die Kostendeckung inklusive eines angemessenen Gewinns (Abs. 1). Sodann erfolgt eine Prä-

zisierung, was zu den Aufwendungen zählt (Abs. 2). Anstelle der bisherigen Unterdeckungs-

klausel nur für die Wärmeversorgung wird eine allgemeine Unterdeckungsklausel für alle Pro-

dukte eingeführt, wobei die Interessen des Umweltschutzes massgebend sind; dies ist aber 

ausdrücklich in der Leistungsvereinbarung zu regeln und die Stadt muss die Unterdeckung 
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abgelten (Abs. 3). Sodann wird ausdrücklich statuiert, dass die sgsw verpflichtet sind, Abga-

ben, die in geltendem Recht vorgesehen sind (z. B. für den Energiefonds, aber auch Abgaben 

des Bundes oder des Kantons) von ihrer Kundschaft zu erheben (Abs. 4). 

 

 Demgegenüber ist die Bestimmung über die Ablieferung an den allgemeinen Haushalt (bisher 

Art. 19 SWR) nicht mehr nötig, da dies über die Gewinnverwendung geregelt wird. Ebenso 

entfällt die Bestimmung über die Nutzung des öffentlichen Grundes (bisher Art. 20 SWR), da 

neu Konzessionsgebühren erhoben werden; bisher war dies infolge der Identität der Rechts-

person unzulässig. 

 

Art. 17 unverändert (bisher Art. 21 SWR). 

 

Art. 18 unverändert (bisher Art. 22 SWR). 

 

Art. 19 unverändert (bisher Art. 23 SWR). 

 

Art. 20 unverändert (bisher Art. 24 SWR). 

 

Art. 21 unverändert (bisher Art. 25 SWR). 

 

6.3.1.5 Weitere Bestimmungen 

 

Art. 22 Wechsel des Rechtsträgers von der Stadt St.Gallen auf die sgsw. Im Übrigen unverändert 

(bisher Art. 26 SWR). 

 

Art. 23 unverändert (bisher Art. 27 SWR). 

 

Art. 24 Wechsel des Rechtsträgers von der Stadt St.Gallen auf die sgsw. Im Übrigen unverändert 

(bisher Art. 28 SWR). 

 

6.3.2 Besonderer Teil 

6.3.2.1 Elektrizitätsversorgung 

 

Art. 25 unverändert (bisher Art. 29 SWR). 

 

Art. 26 unverändert (bisher Art. 30 SWR). 

 

Art. 27 unverändert (bisher Art. 31 SWR). 

 

Art. 28 unverändert (bisher Art. 32 SWR). 

 

Art. 29 Wechsel des Rechtsträgers von der Stadt St.Gallen auf die sgsw. Im Übrigen unverändert 

(bisher Art. 33 SWR). 

 

Art. 30 Wechsel des Rechtsträgers von der Stadt St.Gallen auf die sgsw. Im Übrigen unverändert 

(bisher Art. 33bis SWR). 
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6.3.2.2 Gasversorgung 

 

Art. 31 unverändert (bisher Art. 34 SWR). 

 

Art. 32 unverändert (bisher Art. 35 SWR). 

 

Art. 33 unverändert (bisher Art. 36 SWR). 

 

6.3.2.3 Wasserversorgung 

 

Art. 34 unverändert (bisher Art. 37 SWR). 

 

Art. 35 unverändert (bisher Art. 38 SWR). 

 

Art. 36 unverändert (bisher Art. 39 SWR). 

 

Art. 37 unverändert (bisher Art. 40 SWR). 

 

6.3.2.4 Wärmeversorgung 

 

Art. 38 unverändert (bisher Art. 41 SWR). 

 

Art. 39 unverändert (bisher Art. 42 SWR). 

 

Art. 40 unverändert (bisher Art. 43 SWR). 

 

Art. 41 unverändert (bisher Art. 44 SWR). 

 

Art. 42 unverändert (bisher Art. 45 SWR). 

 

6.3.2.5 Glasfasernetz 

 

Art. 43 Wechsel des Rechtsträgers von der Stadt St.Gallen auf die sgsw. Im Übrigen unverändert 

(bisher Art. 46 SWR). 

 

Art. 44 unverändert (bisher Art. 47 SWR). 

 

Art. 45 unverändert (bisher Art. 47bis SWR). 

 

Art. 46 unverändert (bisher Art. 48 SWR). 

 

Art. 47 unverändert (bisher Art. 49 SWR). 

 

6.3.3 Schlussbestimmung 

 

Art. 48 Die Vollzugsbestimmungen und die Gebührentarife erlässt nicht mehr der Stadtrat, sondern 

der Verwaltungsrat mit Genehmigung des Stadtrats. 
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 Die Übergangsbestimmung (bisher Art. 52 SWR) ist nicht mehr nötig und kann aufgehoben 

werden. 

 

6.4 Energiereglement 

 

Art. 6 Der Energiefonds wird durch einen Zuschlag zur Gebühr für die Nutzung des Elektrizitätsnet-

zes der sgsw finanziert. Gemäss Art. 16 Abs. 4 des neuen Versorgungsreglements wird auch 

das selbständige Unternehmen verpflichtet sein, diesen Zuschlag von seiner Kundschaft zu 

erheben. Es reicht daher aus, im Energiereglement den Namen des Unternehmens anzupas-

sen und mit einer Fussnote auf die Stelle des neuen Versorgungsreglements zu verweisen, 

welche die Netznutzungsgebühr regelt. 

 

6.5 Reglement über den Fonds Wasser-Rappen 

 

Art. 2 Der Fonds Wasser-Rappen wird durch freiwillige Beiträge der Kundschaft der sgsw finanziert. 

Auch hier reicht es aus, im Reglement über den Fonds Wasser-Rappen den Namen des Un-

ternehmens anzupassen und mit einer Fussnote auf die Stelle des neuen Versorgungsregle-

ments zu verweisen, welche den Begriff «Kundschaft» definiert. 

 

6.6 Abfallreglement 

 

Art. 11 Von der Kundschaft der sgsw wird eine Grundgebühr für die Entsorgung von Siedlungsabfäl-

len erhoben, und zwar pro Objekt, das an die Stromversorgung angeschlossen ist. Im Abfall-

reglement anzupassen sind der Name des Unternehmens und die Fussnote, welche auf die 

Stelle des neuen Versorgungsreglements verweist, welche den Begriff «Objekt» definiert. Die 

Modalitäten des Bezugs dieser Gebühr, welche die sgsw für Entsorgung St.Gallen vorneh-

men, sind im Vollzugsreglement zum Abfallreglement geregelt und werden vom Stadtrat anzu-

passen sein. 

 

 

7 Ergebnis der Vernehmlassung bei den Personalverbänden 

 

Die Vorlage wurde der städtischen Verbändekonferenz, der Personalkommission der sgsw (Peko) und 

den städtischen Dienststellen, die in irgendeiner Form regelmässig mit der sgsw zusammenarbeiten, 

in Vernehmlassung gegeben.  

 

Für die Verbändekonferenz der Stadt St.Gallen sind «die vom Stadtrat aufgeführten Gründe nachvoll-

ziehbar; sie unterstützt die Absicht des Stadtrates, mit der Umwandlung der sgsw deren Wettbewerbs-

fähigkeit gegenüber den Mitbewerbern zu verbessern.» 

 

Zu den Anstellungsbedingungen des Personals wird das unternehmensspezifische Vollzugsreglement 

als zentral erachtet. Für die Verbändekonferenz ist auch denkbar, anstelle des Vollzugsreglements 

einen GAV abzuschliessen. Die Verbändekonferenz ersucht darum, dass die Vor- und Nachteile eines 

GAV ihr gegenüber erläutert werden mit der Möglichkeit einer allfälligen Stellungnahme. Sodann soll 

in der «Vorlage» die Variante GAV transparent erörtert werden. 
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Für den Stadtrat ist der Weg über öffentlich-rechtliche Arbeitsverträge zielführend. Da sich insbeson-

dere die Personalkommission der sgsw klar für diesen Weg ausgesprochen hat, sieht der Stadtrat 

keine Veranlassung, parallel eine Lösung mit privatrechtlichen Anstellungsverhältnissen und einem 

Betriebs-GAV auszuarbeiten.  

 

Soweit das Vollzugsreglement schliesslich die betriebsspezifischen Anstellungsbedingungen des Per-

sonals normiert, muss für die Verbändekonferenz und die Peko garantiert sein, dass sie die Interes-

sen des Personals darin umfassend vertreten kann. Dies gilt sowohl bei der aktuellen Ausarbeitung 

des Vollzugsreglements als auch später. Da der Verwaltungsrat das Reglement jederzeit in eigener 

Kompetenz ändern kann, fordert die Verbändekonferenz nicht nur die Mitwirkung bei der Ausarbeitung 

des Vollzugsreglements, sondern auch bei einer späteren Anpassung. Ein Entwurf müsse ausgearbei-

tet werden und der Abstimmungsvorlage beigegeben werden. 

 

Parallel zur Beratung der Vorlage im Stadtparlament wird die Direktion Technische Betriebe die Sozi-

alpartnergespräche wieder aufnehmen und gemeinsam die Eckwerte des betriebsspezifischen Voll-

zugsreglements ausarbeiten. Diese Eckwerte werden bei der Behandlung der Vorlage auch der vorbe-

ratenden Kommission offengelegt. Diese Eckwerte werden für den künftigen Verwaltungsrat 

handlungsanweisend sein. Es ist zudem selbstverständlich, dass die Verbändekonferenz die in Art. 70 

des Personalreglements verankerte Mitwirkung in Personalangelegenheiten auch in Zukunft bei den 

sgsw wird wahrnehmen können.  

 

Der Stadtrat hat ein Interesse daran, dass das Lohngefüge innerhalb der Stadtverwaltung und der 

städtischen Unternehmen vergleichbar bleibt. Daher hat sich der Stadtrat für eine Lösung entschie-

den, die keine grossen Abweichungen nach oben und nach unten zulässt. Die wesentlichen lohnrele-

vanten Bestimmungen finden sich im Personalreglement, welches vom Stadtparlament erlassen wird. 

 

Zusätzlich fordert die Verbändekonferenz, dass eine von ihr dem Stadtrat zur Wahl vorgeschlagene 

Personalvertretung Einsitz in den Verwaltungsrat nehmen kann, um das erforderliche Know-how im 

Bereich Personalwesen innerhalb des Verwaltungsrats sicherzustellen. 

 

Der Stadtrat nimmt das Anliegen der Personalverbände auf. Reglement und Vorlage wurden diesbe-

züglich angepasst (Art. 8 Abs. 2 SWR; vgl. auch die Erläuterung im artikelweisen Kommentar zu die-

ser Bestimmung). 

 

Die interne Vernehmlassung bei den städtischen Dienststellen hat aufgezeigt, in welchen Bereichen 

künftig spezielle Dienstleistungsvereinbarungen zwischen Stadt und sgsw abzuschliessen sind. Da die 

Führung der Verwaltung Kernaufgabe des Stadtrats ist, sind diese Vereinbarungen an dieser Stelle 

nicht zu diskutieren. 

 

 

8 Ergebnis der kantonalen Vorprüfung 

 

Der Nachtrag X zur Gemeindeordnung untersteht der Genehmigung durch das Departement des In-

nern des Kantons St.Gallen. Die Vorlage wurde deshalb dem Amt für Gemeinden und Bürgerrecht des 

Kantons St.Gallen zur Vorprüfung des genehmigungspflichtigen Nachtrags und zur Begutachtung der 

übrigen Erlasse eingereicht.  
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Das Amt für Gemeinden und Bürgerrecht erachtet den Nachtrag X zur Gemeindeordnung als geneh-

migungsfähig. Es hat lediglich zwei Empfehlungen angebracht. Die erste betrifft eine Begriffswahl; 

diese Empfehlung wurde umgesetzt. Die zweite betrifft die Darstellung des Nachtrags; diese Empfeh-

lung ist nicht umsetzbar, weil es das von der Stadt für die Erlassredaktion verwendete Tool nicht zu-

lässt. 

 

Sodann hat das Amt für Gemeinden und Bürgerrecht einige Bemerkungen zum Stadtwerkereglement 

und zur Vorlage angebracht. Soweit es sich dabei um zwingende Änderungen handelt, die sich aus 

dem kantonalen Recht oder der Rechtspraxis ergeben, wurden sie ausnahmslos umgesetzt. Soweit 

es sich lediglich um Begrifflichkeiten oder Hinweise handelte, wurden sie umgesetzt, soweit sie als 

sinnvoll erschienen.  

 

 

9 Würdigung 

 

Die Stadt St.Gallen hat sich vor fast 20 Jahren mit dem Energiekonzept 2050 auf den Weg in eine 

saubere Energiezukunft gemacht und ist seit 2013 Energiestadt Gold. Pionierleistungen wie das Geo-

thermieprojekt, der Ausbau des Fernwärmenetzes und die konsequente Ausrichtung der städtischen 

Energiesysteme auf Sektorkopplung haben St.Gallen einen exzellenten Ruf als schweizerische Ener-

giestadt eingebracht. 

 

Aus Sicht des Stadtrats stellen die sgsw die geeignete Organisation zur Umsetzung der Energie-

wende dar. In seiner Eignerstrategie für die sgsw hat der Stadtrat denn auch Aufgaben und Zielset-

zungen festgeschrieben, die weit über den Grundversorgungsauftrag eines Stadtwerks hinausgehen. 

 

Die sgsw müssen als markt- und kundenorientiertes Unternehmen auftreten können und ihre Organi-

sation und die Ressourcen den sich verändernden Aufgaben anpassen. Nur so wird es möglich sein, 

auf die Veränderungen der Märkte und auf die Erwartungen der heutigen und potenziellen Kundschaft 

zeitnah reagieren zu können und gleichzeitig als Unternehmen die in der Eignerstrategie gestellten 

Erwartungen an die einzunehmende Rolle, Zukunftstauglichkeit und Agilität zu erfüllen. 

 

Die Stadt als Eigentümerin der sgsw erwartet eine regelmässige Gewinnausschüttung, welche aber 

nachhaltig zu sichern ist. Somit sind die sgsw nicht nur im zentralen Bereich der Versorgung wichtig 

für die Stadt, sondern stiften auch finanziell einen Nutzen zu Gunsten der St.Galler Bevölkerung. 

 

Der Stadtrat sieht daher heute in der Überführung der sgsw in ein selbständiges öffentlich-rechtliches 

Unternehmen einen pragmatischen und zielführenden Ansatz. Alle wesentlichen Ziele können erreicht 

werden. Da die sgsw zukünftig als eigenständige Rechtsperson handlungsfähig sein werden, können 

die exekutiven Aufgaben klarer von den parlamentarischen Legislativaufgaben und von Aufsichtsfunk-

tionen getrennt werden. In den relevanten Energie- und Dienstleistungsmärkten können für die sgsw 

gegenüber den Mitbewerbern, welche in erster Linie EVU sind, gleich lange Spiesse geschaffen wer-

den. 
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10 Beschlussfassung 

 

Der Nachtrag zur Gemeindeordnung untersteht gemäss Art. 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem obli-

gatorischen Referendum. Der Erlass von Reglementen untersteht eigentlich nur dem fakultativen Re-

ferendum (Art. 8 Ziff. 1 der Gemeindeordnung). Weil aber ein selbständiges Unternehmen gegründet 

wird, unterstehen die Reglemente, mit denen dies erfolgt, gemäss Art. 7 Ziff. 5 der Gemeindeordnung 

i. V. m. Art. 125 Abs. 2 GG ebenfalls dem obligatorischen Referendum. Dotationskapital und Darlehen 

sind kreditrechtlich neue Ausgaben, diese unterstehen gemäss Art. 7 Ziff. 2 Bst. a der Gemeindeord-

nung dem obligatorischen Referendum. Die drei Erlasse (Nachtrag zur Gemeindeordnung, Stadtwer-

kereglement und Versorgungsreglement) und die Kreditbeschlüsse hängen untrennbar zusammen, 

sie könnten nicht einzeln rechtsgültig werden. Daher sind alle drei Erlasse und die Kreditbeschlüsse 

gesamthaft dem obligatorischen Referendum zu unterstellen. 

 

 

Die Stadtpräsidentin: 

Maria Pappa 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Manfred Linke 

 

 

Beilagen: 

▪ Entwurf Nachtrag X zur Gemeindeordnung vom 8. Februar 2004 

▪ Synopse zum Nachtrag X zur Gemeindeordnung vom 8. Februar 2004 

▪ Entwurf Stadtwerkereglement (SWR) 

▪ Entwurf Versorgungsreglement (VR) 
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Anhang 1 

Funktionendiagramm des selbstständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmens sgsw 
 
StParl Stadtparlament E Entscheid GG Gemeindegesetz 
SR Stadtrat G Genehmigung GO Gemeindeordnung 
VR Verwaltungsrat I Information SWR Stadtwerkereglement 
GL Geschäftsleitung M Mitwirkung VR Versorgungsreglement 
VRP VR-Präsident/in V Vollzug EnR Energiereglement 
    ES Eignerstrategie 
    OrgR Organisationsreglement 

 

Organe und Leitungsgremien StParl SR VR GL Regelung 

Wahl/Abberufung VR-Mitglieder  E   SWR 

Wahl VRP  E   SWR 

Wahl VR-Vizepräsident/in  E   SWR 

Wahl VR-Sekretär/in  E   SWR 

Wahl/Abberufung GL   E  SWR 

Wahl Revisionsstelle  E   SWR 

Personelles StParl SR VR GL Regelung 

Festlegung Anforderungsprofil VR I E   n/a 

Festlegung Anforderungsprofil GL  I E  n/a 

Festlegung Aufgaben/Kompetenzen/Verantwortlichkeiten VRP   E  OrgR 

Festlegung Aufgaben/Kompetenzen/Verantwortlichkeiten GL   E V OrgR 

Festlegung Personalreglement11 E  V V GO/SWR 

Festlegung Ausführungsbestimmungen Personalreglement12  G E V SWR 

Festlegung Entschädigung VR  E   SWR 

Festlegung Vergütung GL13   E  n/a 

Festlegung Lohn-/Qualifikationssystem  G E M/V n/a 

Strategische Entscheide StParl SR VR GL Regelung 

Festlegen von Gebührentarifen  G E  VR/SWR 

Festlegen der Verwendung des Ertragsüberschusses  E   SWR 

Entscheid Rekurse gegen Verfügungen sgsw   E  VRP14 

Finanzkompetenz   E  SWR 

Erwerb/Veräusserung Assets15 grösser Fr. 3 Mio. bzw. 20 %-An-

teile 
 G E  SWR 

      

Erwerb/Veräusserung Assets  I E  SWR/ES 

Gewährung von Darlehen/Bürgschaften grösser Fr. 3 Mio.  G E  SWR 

Gewährung von Darlehen/Bürgschaften  I E  SWR/ES 

Führung und Steuerung StParl SR VR GL Regelung 

Festlegung Gemeindeordnung E16 M/V V V GG 

 
11 Für die sgsw gilt das städtische Personalreglement. 
12 Inklusive Spesenreglement. 
13 Gemäss Personalreglement. 
14 Verwaltungsrechtspflegegesetz, Art. 40. 
15 Assets beinhalten u.a. Liegenschaften (inklusive Baurechte) sowie Beteiligungen. 
16 Obligatorisches Referendum. 
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Festlegung Stadtwerkereglement E17 M/V V V GG/GO 

Festlegung Versorgungsreglement E7 M M/V V GG/GO 

Festlegung Energiereglement E7 M/V V V GG/GO 

Festlegung städtisches Energiekonzept I E V V EnR 

Festlegung Eignerstrategie I18  E V  SWR 

Festlegung Leistungsvereinbarung  E V  SWR 

Festlegung Werte  I E V ES 

Festlegung Vision/Leitbild  I E M/V ES 

Festlegung Unternehmensstrategie  I E M/V ES 

Festlegung Funktionalstrategien   I E/V ES 

Festlegung Beschaffungsstrategie (inklusive Risiko-Limiten)  G E V ES 

Festlegung Organisationsreglement   E V SWR 

Festlegung Richtlinien Kommunikation   E V ES 

Informations- und Berichtswesen StParl SR VR GL Regelung 

Festlegung VR-Kennzahlen-Cockpit  I E V ES 

Festlegung Compliance-Management-System  I E V ES 

Festlegung Internes Kontrollsystem  I E V ES 

Festlegung Risikomanagement-System  I E V SWR/ES 

Festlegung Qualitätsmanagement-System  I E V ES 

Jahresrechnung I G E M/V SWR/ES 

Entlastung VR  E   SWR 

Geschäftsbericht I G E M SWR/ES 

Budget I G E M/V SWR/ES 

Mittel-/langfristiger Finanzplan  I E M/V SWR/ES 

Investitionsplan  I E M/V SWR/ES 

Zielnetzplanungen  I E M/V ES 

Monitoring Umsetzung Investitionsprojekte  I E M/V ES 

Monitoring Umsetzung Energie- und Klimapolitik  I E M/V ES 

Monitoring Umsetzung Eignerstrategie und Leistungsvereinbarung I E M/V M/V ES 

 

 

 
17 Fakultatives Referendum. 
18 Zuständige parlamentarische Kommission. 



Rechtssammlung der Stadt St.Gallen  [Fundst. od. 
Gesch.-Nr.]

Arbeitsversion

Nachtrag X zur Gemeindeordnung vom 8. 
Februar 2004

Änderung vom ...

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern)

Neu: –
Geändert: 111.1
Aufgehoben: –

I.

Der  Erlass  SRS  111.1  (Gemeindeordnung  vom  8. Februar 2004)  (Stand 
1. Januar 2021) wird wie folgt geändert:

Art.  42 Abs. 1

1 Der Stadtrat beschliesst ferner über:

7. Aufgehoben.

Art.  46 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)

3. Unternehmen (Überschrift geändert)

1 Unselbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen sind:

2. Aufgehoben.
2 Selbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen sind:

1. (neu) Pensionskasse der Stadt St.Gallen;
2. (neu) St.Galler Stadtwerke.

Art.  46bis

Aufgehoben.

1



[Fundst. od. Gesch.-Nr.] Rechtssammlung der Stadt St.Gallen

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieser Nachtrag untersteht dem obligatorischen Referendum. Er bedarf der 
Genehmigung des zuständigen Departements.

Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten.

St.Gallen, ...

Im Namen des Stadtparlaments
Die Präsidentin:
Jacqueline Gasser-Beck
 
Der Ratssekretär:
Manfred Linke

2



Synopse

Rechtsform sgsw - Nachtrag Gemeindeordnung

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern)

Neu: –
Geändert: 111.1
Aufgehoben: –

Geltendes Recht Arbeitsversion

Nachtrag X zur Gemeindeordnung vom 8. Februar 2004

I.

Der Erlass SRS 111.1 (Gemeindeordnung vom 8. Februar 2004) (Stand 1. Janu-
ar 2021) wird wie folgt geändert:

Art.  42
bb) Grundstücksgeschäfte und weitere Finanzbefugnisse

1 Der Stadtrat beschliesst ferner über:

1. den Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens mit einem Wert bis und mit 
CHF 500‘000; ferner von Grundstücken mit einem Wert von über CHF 500‘000 
bis und mit CHF 6'000'000, unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Liegen-
schaftenkommission;

2. den Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens mit einem Wert bis und 
mit CHF 500'000; ferner von Grundstücken mit einem Wert von über 
CHF 500'000 bis und mit CHF 1'000'000, unter Vorbehalt der Zustimmung 
durch die Liegenschaftenkommission;

3. die Erteilung entgeltlicher Baurechte auf Grundstücken mit einem angenomme-
nen Wert bis und mit CHF 500'000; ferner auf Grundstücken mit einem ange-
nommenen Wert von über CHF 500'000 bis und mit CHF 1'000'000, unter Vor-
behalt der Zustimmung durch die Liegenschaftenkommission;

4. die Gewährung von Darlehen und die Übernahme von Beteiligungen bis und 
mit CHF 750'000, wenn sie hinsichtlich Sicherheit und Ertrag den allgemein an-
erkannten kaufmännischen Grundsätzen entsprechen;
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Geltendes Recht Arbeitsversion

5. die Bereitstellung des für die Zahlungsbereitschaft der Stadt erforderlichen 
Fremdkapitals;

6. die Anlage kurzfristig nicht benötigter flüssiger Mittel;

7. die gesamte Beschaffung von Energie im Rahmen des Versorgungsauftrags 
der Stadtwerke (ausgenommen via Beteiligungen oder die Gewährung von Dar-
lehen).

7. Aufgehoben.

Art.  46
3. Unternehmen
a) Grundsatz

Art.  46
3. Unternehmen

1 Städtische Unternehmen sind: 1 Unselbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen sind:

1. Kehrichtheizkraftwerk;

2. Stadtwerke; 2. Aufgehoben.

3. Verkehrsbetriebe.

2 Der Stadtrat erlässt die Gebührentarife im Rahmen der Unternehmensregle-
mente.

2 Selbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen sind:

1. Pensionskasse der Stadt St.Gallen;

2. St.Galler Stadtwerke.

3 Die Stadt kann sich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben an öffentlich- oder pri-
vatrechtlichen Unternehmen beteiligen.

Art.  46bis

b) Stadtwerke
Art.  46bis Aufgehoben.

1 Die Stadtwerke versorgen die Stadt mit Energie und Wasser. Die Einzelheiten 
regelt das Unternehmensreglement. Es kann den Versorgungsauftrag weiter aus-
dehnen bzw. den Stadtrat hierzu ermächtigen.
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Geltendes Recht Arbeitsversion

2 Delegiert der Stadtrat seine Kompetenz gemäss Art. 42 Ziff. 7 GO, so erlässt er 
Vorgaben zur Begrenzung und Überwachung der Risiken und regelt die Aufsicht 
über deren Einhaltung.

II.

          Keine Fremdänderungen.

III.

          Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieser Nachtrag untersteht dem obligatorischen Referendum. Er bedarf der Ge-
nehmigung des zuständigen Departements.

Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten.

St.Gallen, ...

Im Namen des Stadtparlaments
Die Präsidentin:
Jacqueline Gasser-Beck
 
Der Ratssekretär:
Manfred Linke



Rechtssammlung der Stadt St.Gallen  [Fundst. od. 
Gesch.-Nr.]

Arbeitsversion

Stadtwerkereglement
(SWR)

Vom ...

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern)

Neu: 511.1
Geändert: –
Aufgehoben: 511.1

Gestützt auf Art. 61 Abs. 1 Bst. f, Art. 125 und Art. 131 ff. des Gemeindege -
setzes (GG) vom 21. April 20091) erlässt das Stadtparlament als Reglement:

I.

Der Erlass SRS 511.1 (Stadtwerkereglement (SWR)) wird als neuer Erlass 
publiziert.

1 Allgemeine Bestimmungen

Art.  1 Grundsätze

1 Die St.Galler Stadtwerke sind ein selbständiges öffentlich-rechtliches Un-
ternehmen (Anstalt) der Stadt St.Gallen.
2 Sie sind im Handelsregister eingetragen. Der Sitz ist St.Gallen.

Art.  2 Zweck

1 Der  Zweck  der  St.Galler  Stadtwerke  ist  die  sichere,  wirtschaftliche  und 
nachhaltige Versorgung der Stadt St.Gallen sowie ihrer weiteren Kundschaft 
mit Energie, Wasser und Telekommunikationsdienstleistungen. Sie planen, 
erstellen, betreiben und unterhalten die entsprechenden Netze.

1) sGS 151.2.
1



[Fundst. od. Gesch.-Nr.] Rechtssammlung der Stadt St.Gallen

2 Sie können sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie können Anlagen 
zur Erzeugung und Speicherung von Energie bzw. zur Gewinnung und Spei-
cherung von Wasser erstellen oder sich daran beteiligen.
3 Sie streben einen Unternehmensgewinn an.

Art.  3 Eignerstrategie

1 Der Stadtrat legt in einer Eignerstrategie fest, welche strategischen Ziele 
die Stadt als Eigner der St.Galler  Stadtwerke erreichen will.  Er passt  sie 
nach Bedarf an.
2 Das Stadtparlament erhält Kenntnis von der Eignerstrategie.

Art.  4 Leistungsvereinbarung

1 Der Stadtrat schliesst mit den St.Galler Stadtwerken eine Leistungsverein-
barung ab.
2 Die Leistungsvereinbarung regelt die Einzelheiten der den St.Galler Stadt-
werken  übertragenen  Aufgaben.  Sie  beinhaltet  die  Erteilung  der  nötigen 
Konzessionen.

Art.  5 Infrastruktur

1 Die St.Galler Stadtwerke dürfen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli-
che Infrastruktur nicht veräussern.

2 Organisation

2.1 Stadtrat

Art.  6 Oberaufsicht

1 Der Stadtrat übt die Oberaufsicht über die St.Galler Stadtwerke aus.
2 Er kann vom Verwaltungsrat jederzeit Auskünfte verlangen und in Unterla-
gen Einsicht nehmen.

2



Rechtssammlung der Stadt St.Gallen [Fundst. od. Gesch.-Nr.]

Art.  7 Befugnisse

1 Der Stadtrat hat folgende Befugnisse:

a) Festlegung der Eignerstrategie;
b) Wahl des Verwaltungsrats;
c) Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten des Verwaltungsrats;
d) Wahl der Vizepräsidentin bzw. des Vizepräsidenten des Verwaltungs-

rats;
e) Wahl der Sekretärin bzw. des Sekretärs des Verwaltungsrats;
f) Wahl der Revisionsstelle;
g) Festlegung der Entschädigungen des Verwaltungsrats;
h) Beschluss über die Verwendung des Ertragsüberschusses.
2 Folgende Beschlüsse des Verwaltungsrats bedürfen zur Gültigkeit der Ge-
nehmigung des Stadtrats:

a) Budget;
b) Jahresrechnung und Geschäftsbericht;
c) Vollzugsbestimmungen und Gebührentarife zu öffentlich-rechtlichen 

Rechtsverhältnissen;
d) Vollzugsbestimmungen zum Personalrecht;2)

e) Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unterneh-
men:
1. die mehr als CHF 3 Mio. betragen oder
2. wenn die St.Galler Stadtwerke nach dem Erwerb bzw. vor der 

Veräusserung mehr als 20% der Stimmen oder des Kapitals 
des anderen Unternehmens innehaben;

f) Gewährung von Darlehen und Bürgschaften von mehr als CHF 3 
Mio.;

g) Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften (inkl. Baurechte) zum 
Preis von mehr als CHF 3 Mio.

3 Der Stadtrat kann die Mitglieder des Verwaltungsrats jederzeit abberufen.

2.2 Verwaltungsrat

Art.  8 Zusammensetzung

1 Der Verwaltungsrat besteht aus 5-7 Personen mit adäquatem Fachwissen, 
darunter ein Mitglied des Stadtrats.

2) Art. 15 Abs. 2 dieses Reglements.
3



[Fundst. od. Gesch.-Nr.] Rechtssammlung der Stadt St.Gallen

2 Die Präsidentenkonferenz der Personalvereinigungen3) hat das Recht, dem 
Stadtrat eine Person, welche die Anforderungen erfüllt, zur Wahl in den Ver-
waltungsrat vorzuschlagen.
3 Die Amtsdauer des Verwaltungsrats entspricht  derjenigen des Stadtrats. 
Wiederwahl ist zulässig.
4 Vorbehältlich  der  Wahlkompetenzen des  Stadtrats4) konstituiert  sich  der 
Verwaltungsrat selbst.

Art.  9 Pflichten und Befugnisse

1 Der Verwaltungsrat führt die St.Galler Stadtwerke gemäss den Bestimmun-
gen der jeweils geltenden Reglemente sowie nach den Vorgaben der Eig-
nerstrategie und der Leistungsvereinbarung.
2 Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbaren Befugnisse:

a) Festlegung der Organisation und Erlass eines Organisationsregle-
ments;

b) Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle und der 
Finanzplanung;

c) Führung und Überwachung des Risikomanagements;
d) Wahl und Abberufung der Geschäftsleitung;
e) Entscheid über die Zeichnungsberechtigung;
f) Beschluss über die Geschäfte, welche der Genehmigung des Stadt-

rats bedürfen;5)

g) Erlass von Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu privatrechtlichen 
Rechtsverhältnissen;

h) Entscheid über Rekurse gegen Verfügungen untergeordneter Stellen 
der St.Galler Stadtwerke.6)

3 Der  Verwaltungsrat  beschliesst  über  alle  weiteren  Angelegenheiten,  die 
nicht durch Erlasse der Stadt St.Gallen oder das Organisationsreglement ei-
ner anderen Stelle übertragen sind.
4 Der Verwaltungsrat erstattet dem Stadtrat regelmässig Bericht über die Ge-
schäftstätigkeit.

3) Art. 70 Abs. 1 des Personalreglements (PR) vom 21. Februar 2012 (SRS 191.1).
4) Art. 7 Abs. 1 dieses Reglements.
5) Art. 7 Abs. 2 dieses Reglements.
6) Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP) vom 16. Mai 

1965 (sGS 951.1).
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Rechtssammlung der Stadt St.Gallen [Fundst. od. Gesch.-Nr.]

3 Finanzen

Art.  10 Dotationskapital

1 Das Dotationskapital beträgt CHF 120 Mio. Es ist unverzinslich.

Art.  11 Rechnungslegung

1 Die  St.Galler  Stadtwerke  wenden  einen  allgemein  anerkannten  Rech-
nungslegungsstandard an, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Art.  12 Finanzkompetenz

1 Der Verwaltungsrat beschliesst über die zur Erfüllung der Aufgaben erfor-
derlichen Ausgaben abschliessend und unabhängig von ihrer Höhe, soweit 
er dies nicht an untergeordnete Stellen delegiert hat oder dieses Reglement 
ausdrücklich die Genehmigung durch den Stadtrat vorsieht.7)

Art.  13 Rechnungsprüfung

1 Als Revisionsstelle wird jährlich ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsun-
ternehmen gewählt, welches die gesetzlichen Anforderungen zur Durchfüh-
rung einer ordentlichen Revision erfüllt.8)

2 Die Revisionsstelle führt jährlich eine ordentliche Revision9) durch. Sie be-
richtet dem Stadtrat und dem Verwaltungsrat über das Ergebnis der Prüfung 
und  empfiehlt  Genehmigung,  Genehmigung  mit  Einschränkungen  oder 
Rückweisung der Jahresrechnung.

Art.  14 Befugnisse des Stadtparlaments

1 Das Stadtparlament erhält Kenntnis von der Jahresrechnung und dem Ge-
schäftsbericht. Es kann diese diskutieren.
2 Die Geschäftsprüfungskommission des Stadtparlaments kann vom Stadtrat 
Auskünfte verlangen und in die notwendigen Unterlagen Einsicht nehmen.

7) Art. 7 Abs. 2 dieses Reglements.
8) Bundesgesetz über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revi-

soren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) vom 16. Dezember 2005 (SR 221.302).
9) Art. 728 ff. OR.

5



[Fundst. od. Gesch.-Nr.] Rechtssammlung der Stadt St.Gallen

4 Personal

Art.  15 Personalrecht

1 Die Arbeitsverhältnisse des Personals sind öffentlich-rechtlich.
2 Das  vom Stadtparlament  erlassene Personalrecht  der  Stadt  St.Gallen10) 

wird uneingeschränkt angewendet. Die gestützt darauf vom Stadtrat erlasse-
nen Vollzugsbestimmungen werden angewendet, soweit der Verwaltungsrat 
keine abweichenden Vorschriften erlässt.11)

3 Soweit  das  anwendbare  Personalrecht  dem  Stadtrat  Kompetenzen  zu-
weist, nimmt diese der Verwaltungsrat wahr.

Art.  16 Personalvorsorge

1 Das Personal ist derselben beruflichen Vorsorge angeschlossen wie das 
Personal der Stadt St.Gallen.

5 Übergangsbestimmungen

Art.  17 Übertragung der Aktiven und Passiven

1 Die Stadt St.Gallen überträgt den St.Galler Stadtwerken per Datum des In-
krafttretens dieses Reglements sämtliche Aktiven und Passiven sowie Rech-
te und Pflichten des bisherigen unselbständigen öffentlich-rechtlichen Unter-
nehmens St.Galler Stadtwerke. Auf den Stichtag der Eröffnungsbilanz erfolgt 
eine Neubewertung der Aktiven und Passiven.

Art.  18 Abrechnung offener Kredite

1 Alle mit konstitutivem Budgetbeschluss oder mit besonderem Beschluss er-
teilten Kredite, die noch offen sind, werden auf den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Reglements abgerechnet.

10)Personalreglement (PR) vom 21. Februar 2012 (SRS 191.1).
11)Art. 7 Abs. 2 Bst. d i.V.m. Art. 9 Abs. 2 Bst. f dieses Reglements.
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Rechtssammlung der Stadt St.Gallen [Fundst. od. Gesch.-Nr.]

Art.  19 Übertragung der Arbeitsverhältnisse

1 Die bei Inkrafttreten dieses Reglements bestehenden Arbeitsverhältnisse 
des Personals des bisherigen unselbständigen öffentlich-rechtlichen Unter-
nehmens St.Galler Stadtwerke gehen ohne Weiteres auf das neue Unter-
nehmen über.
2 Anstellungsverfügungen,  die  nie  durch einen Arbeitsvertrag ersetzt  wur-
den,12) werden innert  drei  Monaten nach Inkrafttreten dieses Reglements 
durch einen Arbeitsvertrag ersetzt. Vorbehalten bleiben Fälle, bei denen dies 
nicht möglich ist.

Art.  20 Sonderausschüttung

1 Im  ersten  Jahr  nach  dem  Inkrafttreten  dieses  Reglements  erfolgt  eine 
Sonderausschüttung der St.Galler Stadtwerke an die Stadt St.Gallen in Hö-
he von CHF 3 Mio. Die Bestimmungen des kantonalen Rechts13) werden ein-
gehalten.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Der  Erlass  SRS 511.1  (Stadtwerkereglement  (SWR) vom 24. März 2015) 
wird aufgehoben.

IV.

Dieses Reglement untersteht dem obligatorischen Referendum. Der Stadtrat 
bestimmt das Inkrafttreten.

12)Art. 82 PR.
13)Art. 132 Abs. 2 i.V.m. Art. 130 Abs. 1 GG.
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St.Gallen, ...

Im Namen des Stadtparlaments
Die Präsidentin:
Jacqueline Gasser-Beck
 
Der Ratssekretär:
Manfred Linke
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Rechtssammlung der Stadt St.Gallen  [Fundst. od. 
Gesch.-Nr.]

Arbeitsversion

Versorgungsreglement
(VR)

Vom ...

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern)

Neu: 511.1
Geändert: 511.2 | 512.51 | 541.1
Aufgehoben: 511.1

Das Stadtparlament erlässt gestützt auf Art. 3 und 61 Bst. f des Gemeinde-
gesetzes vom 21. April  20091) sowie Art. 32 Ziff. 2 der Gemeindeordnung 
vom 8. Februar 20042) als Reglement:

I.

Der Erlass SRS 511.1 (Stadtwerkereglement (SWR)) wird als neuer Erlass 
publiziert.

1 Allgemeiner Teil

1.1 Allgemeine Bestimmungen

Art.  1 Gegenstand

1 Dieses Reglement regelt

a) Planung, Erstellung, Betrieb, Unterhalt und Finanzierung der Versor-
gungsanlagen der St.Galler Stadtwerke im Gebiet der Stadt 
St.Gallen;

b) die Rechtsverhältnisse zwischen den St.Galler Stadtwerken und den 
Personen, welche im Gebiet der Stadt St.Gallen Leistungen von ih-
nen beziehen.

1) sGS 151.2.
2) SRS 111.1.

1
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Art.  2 Begriffe

1 In diesem Reglement bedeuten:

a) Energieversorgungen sind die Elektrizitätsversorgung, die Gasversor-
gung und die Wärmeversorgung;

b) Versorgungen sind die Energieversorgungen, die Wasserversorgung 
und das Glasfasernetz;

c) der Begriff Endverbraucher ist gemäss der Bundesgesetzgebung 
über die Stromversorgung definiert; für die Gasversorgung gilt die 
gleiche Definition sinngemäss;

d) Brauchwasser ist Wasser, welches nicht den Anforderungen an 
Trinkwasser entsprechen muss, z.B. Wasser zu Kühlzwecken;

e) Grundstücke sind gemäss dem sachenrechtlichen Grundstücksbegriff 
definiert;

f) ein Objekt ist eine in sich abgeschlossene Einheit, die am Netz min-
destens einer Versorgung angeschlossen ist oder daran angeschlos-
sen werden soll, z.B. ein Grundstück, ein Gewerbebetrieb, eine Anla-
ge oder eine Wohnung;

g) mit der Anschlussleitung wird ein Objekt an eine Versorgung ange-
schlossen;

h) die Hausinstallation umfasst die Anlagen innerhalb eines Objekts, die 
auf die Anschlussleitung folgen;

i) die Messeinrichtung besteht aus dem Zähler und allfälligen Schaltap-
paraten, Armaturen und Kommunikationseinrichtungen.

1.2 Rechtsverhältnisse

Art.  3 Bezugsverhältnis
a) Kundschaft

1 Kundschaft im Rahmen des Bezugsverhältnisses ist:

a) bei vermieteten oder verpachteten Objekten, für die eigene Messein-
richtungen installiert sind: die mietenden respektive pachtenden Per-
sonen;

b) bei Objekten mit einer gemeinsamen Messeinrichtung: die Personen, 
welche mit der Verwaltung betraut sind oder ersatzweise die Perso-
nen, welche das Eigentum an demjenigen Objekt innehaben, in wel-
chem die Messeinrichtung installiert ist;

c) in den übrigen Fällen: die Personen, welche das Eigentum am Objekt 
innehaben.
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2 Ein Wechsel in der Person der Kundschaft ist den St.Galler Stadtwerken 
mit einer Frist von drei Werktagen auf einen beliebigen Werktag anzukündi-
gen. Die bisherige Kundschaft bezahlt die Gebühren bis zum Ende ihres Be-
zugsverhältnisses,  falls  die  durch  den  Wechsel  bedingte  Zählerablesung 
nicht vorher erfolgt.

Art.  4 b) Ausgestaltung

1 Das Bezugsverhältnis ist ein öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis, in des-
sen Rahmen die St.Galler Stadtwerke der Kundschaft Energie oder Wasser 
liefern und diese im Gegenzug die dafür vorgesehenen wiederkehrenden 
Bezugsgebühren entrichtet. Bei der Wasser- und der Wärmeversorgung ent-
hält es auch die Netznutzung.
2 Das Bezugsverhältnis beginnt mit der Anmeldung zum Bezug, spätestens 
jedoch mit dem tatsächlichen Bezug von Energie oder Wasser.
3 Wird kein Bezug von Energie oder Wasser mehr gewünscht, so kann die 
Kundschaft das Bezugsverhältnis mit einer Frist von drei Monaten auf das 
Ende eines Monats kündigen. Sieht das Bundesrecht andere Kündigungs-
fristen vor, so gelten diese.

Art.  5 Netznutzungsverhältnis

1 Das Netznutzungsverhältnis ist ein öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis, 
in dessen Rahmen die St.Galler Stadtwerke für Endverbraucher Strom oder 
Gas durch ihr Netz leiten (Netznutzung) und diese im Gegenzug die dafür 
vorgesehenen Netznutzungsgebühren entrichten.
2 Für Endverbraucher mit  Netzzugang beginnt das Netznutzungsverhältnis 
mit der Anmeldung, spätestens jedoch mit der tatsächlichen Netznutzung. 
Die Endverbraucher können das Netznutzungsverhältnis mit einer Frist von 
drei Monaten auf das Ende eines Monats kündigen.
3 Für  Endverbraucher  ohne  Netzzugang  beginnt  und  endet  das  Netznut-
zungsverhältnis gleichzeitig mit dem Bezugsverhältnis.
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[Fundst. od. Gesch.-Nr.] Rechtssammlung der Stadt St.Gallen

Art.  6 Öffentlich-rechtliche Verträge

1 Die St.Galler Stadtwerke können mit öffentlich-rechtlichem Vertrag indivi-
duelle, von diesem Reglement sowie seinen Vollzugsbestimmungen abwei-
chende Konditionen für den Bezug von Energie oder Brauchwasser bzw. für 
den Anschluss an die Elektrizitäts- oder die Gasversorgung vereinbaren, so-
fern folgende Voraussetzungen gegeben sind:

a) es rechtfertigt sich sachlich aufgrund der Bezugsgegebenheiten, 
grösserer Bezugsmengen oder der Konkurrenzsituation und

b) für die St.Galler Stadtwerke ergeben sich ein Gegennutzen und ein 
angemessener Deckungsbeitrag.

Art.  7 Privatrechtliche Verträge

1 Mit privatrechtlichem Vertrag geregelt werden alle Rechtsverhältnisse, wel-
che in diesem Reglement nicht geregelt sind.
2 Dazu gehören insbesondere:

a) Energiecontracting;
b) der Verkauf von Gas als Treibstoff;
c) das Bezugsverhältnis von Endverbrauchern mit Netzzugang, welche 

von den St.Galler Stadtwerken Strom oder Gas beziehen;
d) Rechtsverhältnisse zwischen den St.Galler Stadtwerken und den Un-

ternehmen, welche über das Glasfasernetz Telekommunikations-
dienstleistungen anbieten.

1.3 Infrastruktur

Art.  8 Einrichtungen der Stadtwerke

1 Die St.Galler Stadtwerke sind berechtigt, Einrichtungen, welche sie zur Er-
füllung ihrer Aufgaben benötigen, auf öffentlichem Grund aufzustellen, ohne 
Baulinien und andere Abstandsvorschriften einhalten zu müssen.
2 Schilder der St.Galler Stadtwerke, öffentliche Beleuchtungseinrichtungen, 
Leitungen und Einfriedungen auf privatem Grund sind ohne Entschädigung 
zu dulden. Diese Einrichtungen müssen zugänglich sein, sie dürfen durch 
Pflanzen oder andere Gegenstände weder verdeckt noch in ihrer Funktion 
beeinträchtigt werden.
3 Die Eigentümerschaft und die Kundschaft gewähren den durch die St.Gal-
ler Stadtwerke beauftragten Personen das Zutrittsrecht zum Objekt, sowohl 
für Arbeiten an den Anlagen als auch für Zählerablesungen und Kontrollen.
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4 Arbeiten an Einrichtungen der St.Galler Stadtwerke dürfen nur durch von 
ihnen ermächtigte Personen ausgeführt werden. Soweit möglich werden von 
Arbeiten betroffene Personen vorgängig informiert und ihre Interessen ange-
messen berücksichtigt.

Art.  9 Anspruch auf Anschluss

1 In den Bauzonen besteht Anspruch auf den Anschluss an die Wasserver-
sorgung sowie an das Glasfasernetz.
2 Auf den Anschluss an die Gas- und die Wärmeversorgung besteht kein An-
spruch. Die St.Galler Stadtwerke entscheiden über die Erstellung neuer An-
schlüsse  und  die  Verstärkung  bestehender  Anschlüsse.  Massgebend  für 
den  Entscheid  sind  insbesondere  die  technischen  Möglichkeiten  und  die 
Wirtschaftlichkeit.
3 Für die Elektrizitätsversorgung gilt das übergeordnete Recht.

Art.  10 Ausserbetriebnahme unwirtschaftlicher Anschlüsse

1 Werden bestehende Anlagen der Gas- bzw. der Wärmeversorgung unwirt-
schaftlich oder ist aus anderen Gründen kein Weiterbetrieb möglich, so kön-
nen die St.Galler Stadtwerke alle bestehenden Bezugs- und Netznutzungs-
verhältnisse mit einer Frist von zwölf Monaten auf das Ende eines Monats 
kündigen und diese Anlagen ausser Betrieb nehmen.
2 Die betroffenen Personen sind für den Restwert ihrer Anlagen angemessen 
zu entschädigen. Sehen geltende Verträge eine andere Regelung vor, so gilt 
diese.

Art.  11 Anschlussleitungen
a) Allgemeines

1 Die Anschlussleitungen werden ausschliesslich von den St.Galler  Stadt-
werken erstellt,  verändert  und unterhalten.Sie entscheiden über die Lage 
und die Anschlusspunkte (vorbehalten bleibt Art. 25 Abs. 3 dieses Regle-
ments).
2 Die  St.Galler  Stadtwerke  erstellen  oder  verändern  Anschlussleitungen, 
wenn die Eigentümerschaft des dadurch erschlossenen Objekts die Erstel-
lung bzw. Veränderung bestellt  und die übrigen rechtlichen sowie techni-
schen Voraussetzungen erfüllt sind.
3 Die  St.Galler  Stadtwerke können bewilligen,  dass mehrere Grundstücke 
durch eine gemeinsame Anschlussleitung versorgt werden, sofern die dafür 
nötigen Rechte im Grundbuch eingetragen sind.
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4 Die Teile von Anschlussleitungen, die sich innerhalb von Gebäuden befin-
den, müssen zugänglich bleiben.

Art.  12 b) Rechte

1 Die Eigentümerschaft des Objekts:

a) gewährt den St.Galler Stadtwerken mit der Bestellung des Anschlus-
ses unentgeltlich alle notwendigen Rechte für Errichtung, Bestand, 
Betrieb, Unterhalt und Erneuerung der Leitungen und

b) sorgt für die Einholung aller notwendigen Rechte von anderen Perso-
nen.

Art.  13 Hausinstallation
a) Allgemeines

1 Erstellung und Unterhalt der Hausinstallationen der Energieversorgungen 
und der Wasserversorgung sind Sache der Eigentümerschaft des Objekts. 
Sie hat die Hausinstallation in einwandfreiem und gefahrlosem Zustand zu 
halten und für rasche Beseitigung von Mängeln an Apparaten und Anlagetei-
len zu sorgen.
2 Die Hausinstallationen des Glasfasernetzes werden ausschliesslich durch 
die St.Galler Stadtwerke erstellt und unterhalten. Die St.Galler Stadtwerke 
haben an diesen Hausinstallationen ein unentgeltliches, ausschliessliches, 
umfassendes und auf Dritte übertragbares Nutzungsrecht.
3 Die  St.Galler  Stadtwerke  stellen  den  Vollzug  der  durch  übergeordnetes 
Recht  oder  durch die  Branchenverbände vorgeschriebenen Kontrollen si-
cher. Damit ist keine Haftungsübernahme verbunden.

Art.  14 b) Installationsbewilligung

1 Soweit das Bundesrecht keine eigene Bewilligungspflicht aufstellt, dürfen 
Hausinstallationen nur durch Personen erstellt, unterhalten oder verändert 
werden, welche im Besitz einer Bewilligung der St.Galler Stadtwerke oder 
der zuständigen Behörde eines anderen Schweizer Gemeinwesens sind.
2 Die St.Galler Stadtwerke erteilen die Bewilligung, wenn die gesuchstellen-
de Person persönlich und fachlich Gewähr für eine vorschriftsmässige Instal-
lation bietet.
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3 Die St.Galler Stadtwerke können eine durch sie erteilte Bewilligung entzie-
hen bzw. eine fremde Bewilligung für das Gebiet der Stadt St.Gallen aber-
kennen, wenn wichtige Gründe vorliegen. Als wichtige Gründe gelten na-
mentlich der Wegfall der Voraussetzungen gemäss Abs. 2 sowie die schwe-
re oder wiederholte Verletzung von Vorschriften oder von anerkannten Re-
geln der Technik.

Art.  15 Intelligente Messeinrichtungen

1 Die  St.Galler  Stadtwerke  sind  berechtigt,  intelligente  Messeinrichtungen 
(Smart Meter) einzusetzen und damit Personendaten ohne Einwilligung der 
betroffenen Personen zu bearbeiten, soweit dies erforderlich ist für:

a) die Lieferung von Energie und Wasser (insbesondere für die Erstel-
lung von Verbrauchsprognosen, Bilanzgruppenmeldungen, Leis-
tungsnominationen, die Energiebeschaffung und das Portfoliomana-
gement);

b) die Messung des Energie- und Wasserverbrauchs, der Energiepro-
duktion und der Einspeisemengen;

c) die Abrechnung des Energie- und Wasserverbrauchs und die Vergü-
tung von Einspeisemengen;

d) die Ermittlung des Netzzustands und die Sicherstellung sicherer, effi-
zienter und leistungsstarker Netze;

e) das Auffinden und Unterbinden von Leistungserschleichungen.
2 Die St.Galler Stadtwerke sind zur weitergehenden Bearbeitung von Perso-
nendaten  mit  intelligenten  Messeinrichtungen  berechtigt,  soweit  die  aus-
drückliche Einwilligung der betroffenen Personen vorliegt.
3 Bei fehlerhaften oder fehlenden Werten bilden die Stadtwerke Ersatzwerte 
nach branchenüblichen Methoden. Die Bildung von Ersatzwerten wird auf 
der Rechnung gekennzeichnet, wenn sich die fehlerhaften oder fehlenden 
Werte über eine Zeitdauer von mehr als zwei Stunden erstrecken.
4 Wer die Installation oder den Einsatz eines intelligenten Messsystems ver-
weigert,  bezahlt eine wiederkehrende Gebühr. Sie bemisst sich nach den 
durch die Verweigerung entstehenden Mehrkosten; diese können pauscha-
liert werden.
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1.4 Finanzierung

Art.  16 Bemessung der Gebühren

1 Die durch die St.Galler Stadtwerke erhobenen Gebühren sind so zu be-
messen, dass die Einnahmen die Aufwendungen inklusive eines angemes-
senen Gewinns decken.
2 Zu den Aufwendungen zählen der Betrieb und Unterhalt der Anlagen, der 
Ankauf von Gütern und Leistungen, die Verzinsung und Abschreibungen so-
wie die Absicherung von Risiken.
3 Die Unterdeckung der Aufwendung für einzelne Produkte ist zulässig, so-
fern sie im Interesse des Umweltschutzes erfolgt und in der Leistungsverein-
barung vorgesehen und vollumfänglich abgegolten ist.
4 Die St.Galler  Stadtwerke sind verpflichtet,  die gemäss geltendem Recht 
vorgesehenen Abgaben zu erheben und auf den Rechnungen auszuweisen.

Art.  17 Weitergabe an Dritte

1 Wer Energie oder Wasser von den St.Galler Stadtwerken bezieht und an 
Dritte weitergibt, darf dafür nicht mehr verlangen als die von den St.Galler 
Stadtwerken erhobenen Bezugsgebühren. Vorbehalten bleibt die Erhebung 
von Zuschlägen für Amortisations- und andere mit der Energie- und Wasser-
abgabe zusammenhängende Kosten.

Art.  18 Ausschluss der Verrechnung

1 Forderungen gegen die St.Galler Stadtwerke können nicht mit Forderun-
gen, die sich auf dieses Reglement stützen, verrechnet werden.

Art.  19 Solidarische Haftung

1 Es haften solidarisch:

a) Personen, die gemeinsam das Eigentum an einem Objekt innehaben: 
für die Anschlussgebühren und die Gebühren für die Erstellung der 
Anschlussleitung;

b) Personen, die gemeinsam in einem Bezugsverhältnis sind: für die 
Bezugsgebühren;

c) Personen, die gemeinsam in einem Netznutzungsverhältnis sind: für 
die Netznutzungsgebühren.
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Art.  20 Säumnis

1 Werden Forderungen der St.Galler Stadtwerke, die sich auf dieses Regle-
ment stützen, bis zum Ablauf der Zahlungsfrist nicht bezahlt, so können Ver-
zugszinsen und Mahngebühren erhoben werden.
2 Nach erfolgloser Mahnung und vorheriger Androhung können folgende In-
kassomassnahmen ergriffen werden:

a) Einleitung betreibungsrechtlicher Massnahmen;
b) Erhebung angemessener unverzinslicher Vorauszahlungen oder Ga-

rantieleistungen;
c) Einbau von Vorauszahlungsautomaten;
d) Begrenzung der Energielieferung;
e) Einstellung der Energielieferung.
3 Die Inkassomassnahmen können miteinander kombiniert werden.
4 Wird die Energielieferung eingestellt, so wird für das Aus- und Wiederein-
schalten je eine Gebühr erhoben.

Art.  21 Verjährung

1 Für die Verjährung der in diesem Reglement vorgesehenen Abgaben gel-
ten sinngemäss die Bestimmungen und Verjährungsfristen des kantonalen 
Steuerrechts.

1.5 Weitere Bestimmungen

Art.  22 Einschränkung der Lieferung bzw. der Netznutzung

1 Die  St.Galler  Stadtwerke  sind  befugt,  die  Lieferung  von  Energie  oder 
Wasser bzw. die Netznutzung einzuschränken oder vorübergehend einzu-
stellen, wenn

a) Betriebsstörungen oder höhere Gewalt vorliegen;
b) Reparaturen, Unterhalts- oder Erweiterungsarbeiten nötig sind;
c) in Fällen von Lieferschwierigkeiten eine allgemeine Grundversorgung 

aufrechterhalten werden muss;
d) Mängel an Installationen und Energie- bzw. Wasserverbrauchsein-

richtungen oder die Art der Verwendung von Energie bzw. Wasser 
Personen oder Sachen ernsthaft gefährden.

2 Die St.Galler Stadtwerke nehmen bei Unterbrechungen und Einschränkun-
gen auf die Bedürfnisse der Kundschaft angemessen Rücksicht und verstän-
digen sie nach Möglichkeit im Voraus.
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Art.  23 Haftungsbeschränkung

1 Soweit zwingendes übergeordnetes Recht nichts anderes vorschreibt, haf-
ten die St.Galler Stadtwerke nicht:

a) für Druck-, Temperatur- und Spannungsschwankungen in der Ener-
gieversorgung;

b) für eine bestimmte Zusammensetzung, Härte, Temperatur, einen be-
stimmten Druck oder andere Eigenschaften des Wassers;

c) für Schäden, welche durch die Verwendung von Energie und Wasser 
durch Dritte entstehen;

d) für Schäden, die aus der Unterbrechung, Unregelmässigkeit und Ein-
schränkung oder durch die unvermutete Wiederaufnahme der Liefe-
rung entstehen;

e) für Schäden, die dadurch entstehen, dass Messdaten, welche im Auf-
trag der Kundschaft übermittelt werden, nicht eintreffen oder fehler-
haft sind;

f) für Schäden, welche durch Unterbrechung oder Unregelmässigkeit 
der durch das Glasfasernetz transportierten Signale entstehen;

g) für Schäden, welche durch die Verwendung der durch das Glasfaser-
netz transportierten Signale durch Dritte entstehen.

Art.  24 Strafbestimmung

1 Mit Busse wird bestraft, wer:

a) ohne Ermächtigung der St.Galler Stadtwerke Arbeiten oder andere 
Eingriffe an ihren Einrichtungen vornimmt;

b) ohne Bewilligung Anschlussleitungen oder Hausinstallationen erstellt, 
unterhält oder verändert;

c) eine durch die St.Galler Stadtwerke unterbrochene Energie- oder 
Wasserzufuhr ohne ihre Ermächtigung wiederherstellt;

d) vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, dass eine Veranlagung von Ge-
bühren oder Beiträgen zu Unrecht unterbleibt oder dass eine 
rechtskräftige Veranlagung unkorrekt ist;

e) einer Pflicht nach den Bestimmungen dieses Reglements oder nach 
einer aufgrund dieses Reglements getroffenen Anordnung obliegen-
den Pflicht trotz Mahnung vorsätzlich oder fahrlässig nicht nach-
kommt.
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2 Besonderer Teil

2.1 Elektrizitätsversorgung

Art.  25 Anschlussleitung

1 Die Anschlussleitungen der Elektrizitätsversorgung umfassen die Anlagen 
vom Anschluss an die Hauptleitung (bzw. bei einem Anschluss direkt an ei-
ne Transformatorenstation ab dieser) bis zu den Eingangsklemmen des An-
schlussüberstromunterbrechers.
2 Wer eine neue Anschlussleitung oder die Änderung einer bestehenden An-
schlussleitung bestellt:

a) finanziert die baulichen Voraussetzungen auf eigenem Grund;
b) bezahlt für die Erstellung der baulichen Voraussetzungen auf öffentli-

chem Grund sowie das Kabel eine Gebühr, die sich nach dem Kabel-
querschnitt und der Kabellänge bemisst.

3 Für  Anschlussleitungen  über  1000  A  wird  anstelle  der  Gebühr  gemäss 
Abs. 2 Bst. b eine Gebühr in Höhe der tatsächlichen Kosten erhoben. Abwei-
chend hiervon können die St.Galler Stadtwerke bewilligen, dass die Erstel-
lung der Anschlussleitung direkt durch die bestellende Person erfolgt.

Art.  26 Finanzierung
a) Anschlussgebühr

1 Wer  zum Zeitpunkt  des Anschlusses an die  Elektrizitätsversorgung das 
Eigentum am Objekt innehat, bezahlt eine einmalige Anschlussgebühr, be-
messen nach der bewilligten Leistung.
2 Wer  zum  Zeitpunkt  der  Bewilligung  einer  Erhöhung  der  Leistung  das 
Eigentum am Objekt innehat, bezahlt eine zusätzliche Anschlussgebühr, be-
messen nach der Erhöhung der Leistung.
3 Im Brandfall oder bei Gebäudeabbruch werden bereits bezahlte Anschluss-
gebühren angerechnet, wenn innert fünf Jahren mit dem Neubau begonnen 
wird.

Art.  27 b) Bezugsgebühr

1 Die  Bezugsgebühr  der  Elektrizitätsversorgung  setzt  sich  aus  folgenden 
Komponenten zusammen:

a) einem Grundpreis pro Zähler;
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b) einem Arbeitspreis, bemessen nach der bezogenen Menge Strom;
c) einem Leistungspreis, bemessen nach der höchsten Leistung, die 

während einer Ableseperiode im höchsten tageszeitlichen Tarif bean-
sprucht wird;

d) einem Preis für den Bezug ökologischer Stromprodukte.
2 Die Zusammensetzung der Bezugsgebühr kann nach der Verbrauchscha-
rakteristik variieren. Sie muss nicht alle Komponenten enthalten.

Art.  28 c) Netznutzungsgebühr

1 Die Netznutzungsgebühr für die Durchleitung von Strom setzt sich aus fol-
genden Komponenten zusammen:

a) einem Grundpreis pro Zähler;
b) einem Arbeitspreis, bemessen nach der durchgeleiteten Menge 

Strom;
c) einem Leistungspreis, bemessen nach der höchsten Leistung, die 

während einer Ableseperiode im höchsten tageszeitlichen Tarif bean-
sprucht wird;

d) einem Preis für Blindenergiebezug, bemessen nach der durchgeleite-
ten Menge Blindenergie.

2 Die Zusammensetzung der Netznutzungsgebühr kann nach der Netznut-
zungscharakteristik variieren. Sie muss nicht alle Komponenten enthalten.

Art.  29 Eigenerzeugung von Strom

1 Die Einspeisung von Strom aus Eigenerzeugung in das Elektrizitätsnetz 
der St.Galler Stadtwerke setzt ein Netznutzungsverhältnis voraus.
2 Die durch die St.Galler Stadtwerke zu bezahlende Vergütung für die physi-
sche Energie wird in einem generellen Tarif festgelegt. Die Vergütung für 
den ökologischen Mehrwert  wird mit  öffentlich-rechtlichem Vertrag verein-
bart.
3 Die  St.Galler  Stadtwerke  können  die  Einspeisung  vorübergehend  be-
schränken oder einstellen, wenn andernfalls die Versorgungssicherheit ge-
fährdet wäre.

Art.  30 Solar Community

1 Die St.Galler Stadtwerke nehmen geeignete Fotovoltaikanlagen, die sich in 
ihrem Eigentum befinden, in eine Liste von Solar-Community-Anlagen auf. 
Jede Anlage wird in Einheiten aufgeteilt.
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2 Wer in einem Bezugsverhältnis der Elektrizitätsversorgung steht, kann sich 
gegen eine einmalige Gebühr eine oder mehrere Einheiten von Solar-Com-
munity-Anlagen zuordnen lassen.  Die Zuordnung bezieht  sich jeweils  auf 
einen  bestimmten  Stromzähler.  Die  gleiche  Einheit  kann  nicht  mehreren 
Stromzählern  zugeordnet  werden.  Die  St.Galler  Stadtwerke  können  eine 
Höchstzahl von Einheiten festlegen, die einem Stromzähler zugeordnet wer-
den können.
3 Für jede zugeordnete Einheit wird die Bezugsgebühr für den zugeordneten 
Stromzähler  reduziert;  hierfür  wird  eine  im  Gebührentarif  festzusetzende 
Menge Solarstrom vom Verbrauch des Stromzählers abgezogen.
4 Die Zuordnung endet ordentlich, wenn die zugeordnete Einheit ein Alter 
von 20 Jahren erreicht.
5 Die Zuordnung endet vorzeitig, wenn sie mit einer Frist von einem Monat 
auf das Ende eines Kalenderjahres gekündigt wird, das Bezugsverhältnis für 
die Elektrizitätsversorgung endet oder die zugeordnete Einheit nicht mehr 
existiert. Die zu viel bezahlte Gebühr wird pro rata temporis der Schluss-
rechnung gutgeschrieben.

2.2 Gasversorgung

Art.  31 Anschlussleitung

1 Die  Anschlussleitungen  der  Gasversorgung  umfassen  die  Anlagen  vom 
Anschluss an die Hauptleitung bis und mit der Messeinrichtung.
2 Wer eine neue Anschlussleitung oder die Änderung einer bestehenden An-
schlussleitung  bestellt,  bezahlt  eine  Gebühr  in  Höhe  der  tatsächlichen 
Kosten; diese kann pauschaliert werden.
3 Besteht bei einem Anschluss kein Netznutzungsverhältnis, so können die 
St.Galler Stadtwerke die Anschlussleitung verschliessen. Hierfür wird keine 
Gebühr erhoben.

Art.  32 Finanzierung
a) Bezugsgebühr

1 Die Bezugsgebühr der Gasversorgung setzt sich aus folgenden Kompo-
nenten zusammen:

a) einem Grundpreis, bemessen nach der Nennleistung der Anlage;
b) einem Arbeitspreis, bemessen nach der bezogenen Menge Gas;
c) einem Preis für den Bezug von Biogas.
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2 Die Zusammensetzung der Bezugsgebühr kann nach der Verbrauchscha-
rakteristik variieren. Sie muss nicht alle Komponenten enthalten.

Art.  33 b) Netznutzungsgebühr

1 Die Netznutzungsgebühr für die Durchleitung von Gas setzt sich aus fol-
genden Komponenten zusammen:

a) einem Grundpreis pro Ausspeisepunkt;
b) einem Arbeitspreis, bemessen nach der durchgeleiteten Menge Gas;
c) einem Leistungspreis, bemessen nach der höchsten Leistung, die 

während eines Gaswirtschaftsjahres während einer Stunde bestellt 
wird.

2 Die Zusammensetzung der Netznutzungsgebühr kann nach der Netznut-
zungscharakteristik variieren. Sie muss nicht alle Komponenten enthalten.

2.3 Wasserversorgung

Art.  34 Anschlussleitung

1 Die Anschlussleitungen der Wasserversorgung umfassen die Anlagen vom 
Anschluss an die Hauptleitung bis und mit der Messeinrichtung.
2 Wer eine neue Anschlussleitung oder die Änderung einer bestehenden An-
schlussleitung  bestellt,  bezahlt  eine  Gebühr  in  Höhe  der  tatsächlichen 
Kosten; diese kann pauschaliert werden.
3 Besteht bei einem Anschluss kein Bezugsverhältnis, so können die Stadt-
werke die  Anschlussleitung verschliessen.  Die Eigentümerschaft  des Ob-
jekts bezahlt in diesem Fall eine Gebühr in Höhe der tatsächlichen Kosten.

Art.  35 Finanzierung
a) Anschlussgebühr

1 Wer  zum  Zeitpunkt  des  Anschlusses  an  die  Wasserversorgung  das 
Eigentum am Objekt innehat, bezahlt eine einmalige Anschlussgebühr, be-
messen nach der Grösse des Wasserzählers (Qmax).
2 Wer  zum Zeitpunkt  des späteren Einbaus eines grösseren Zählers  das 
Eigentum am Objekt innehat, bezahlt eine zusätzliche Anschlussgebühr, be-
messen nach der Differenz zwischen der neuen und der bisherigen Zähler-
grösse.
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3 Im Brandfall oder bei Gebäudeabbruch werden bereits bezahlte Anschluss-
gebühren angerechnet, wenn innert fünf Jahren mit dem Neubau begonnen 
wird.

Art.  36 b) Bezugsgebühr

1 Die  Bezugsgebühr  für  die  Wasserversorgung  setzt  sich  aus  folgenden 
Komponenten zusammen:

a) einem Grundpreis, bemessen nach der Grösse des Zählers (Qmax);
b) einem Arbeitspreis, bemessen nach der bezogenen Menge Wasser.

Art.  37 c) Brandschutz

1 Wer einen Wasseranschluss für Sprinkleranlagen bestellt, bezahlt dafür ei-
ne Gebühr in Höhe der effektiven Kosten für die Verstärkungen der vorgela-
gerten Infrastruktur, welche der Anschluss erfordert. Im Übrigen wird für den 
Anschluss keine Gebühr erhoben.
2 Die  Dienststelle,  welcher  die  städtische  Feuerwehr  angehört,  legt  die 
Standorte der Hydranten fest. Ausserhalb der Bauzone trägt sie 25 % der 
Erstellungskosten; im Übrigen finanzieren die St.Galler Stadtwerke die Er-
stellung von Hydranten unter Vorbehalt der Beiträge der Gebäudeversiche-
rung.
3 Für den Bezug von Löschwasser über Sprinkleranlagen und Hydranten be-
steht kein Bezugsverhältnis; die Kosten des Löschwasserbezugs tragen die 
St.Galler Stadtwerke.

2.4 Wärmeversorgung

Art.  38 Wärmeversorgung

1 Die Wärmeversorgung umfasst die Fernwärme und Nahwärmeverbunde.

Art.  39 Anschlussleitung

1 Die Anschlussleitungen der Wärmeversorgung umfassen die Anlagen vom 
Anschluss an die Haupt- oder Verteilleitung bis und mit der Messeinrichtung.
2 Wer eine neue Anschlussleitung oder die Änderung einer bestehenden An-
schlussleitung  bestellt,  bezahlt  eine  Gebühr  in  Höhe  der  tatsächlichen 
Kosten; diese kann pauschaliert werden.
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Art.  40 Finanzierung
a) Anschlussgebühr

1 Wer  zum  Zeitpunkt  des  Anschlusses  an  die  Wärmeversorgung  das 
Eigentum am Objekt innehat, bezahlt eine einmalige Anschlussgebühr, be-
messen nach der Anschlussleistung.
2 Wer zum Zeitpunkt  einer  späteren Erhöhung der  Anschlussleistung das 
Eigentum am Objekt innehat, bezahlt eine zusätzliche Anschlussgebühr, be-
messen nach  der  Differenz  zwischen der  neuen und der  bisherigen  An-
schlussleistung.
3 Im Brandfall oder bei Gebäudeabbruch werden bereits bezahlte Anschluss-
gebühren angerechnet, wenn innert fünf Jahren mit dem Neubau begonnen 
wird.

Art.  41 b) Bezugsgebühr

1 Die Bezugsgebühr der Wärmeversorgung setzt sich aus folgenden Kompo-
nenten zusammen:

a) einem Grundpreis, der sich nach der Nennleistung der Anlage be-
misst;

b) einem Arbeitspreis, der sich nach der bezogenen Wärmeenergie be-
misst;

c) einem Preis für den Bezug ökologischer Wärmeprodukte.

Art.  42 Investitionsschutz

1 Kündigt die Kundschaft das Bezugsverhältnis der Wärmeversorgung früher 
als 15 Jahre nach Betriebsaufnahme, so bezahlt sie eine Gebühr in Höhe 
der anteilmässigen Aufwendungen für die Erstellung der Anschlussleitung 
(pro rata temporis).

2.5 Glasfasernetz

Art.  43 Grundsatz

1 Die St.Galler  Stadtwerke betreiben ein Glasfasernetz,  welches sie Tele-
kommunikationsanbietern entgeltlich zur Verfügung stellt. Sie behandeln die-
se rechtsgleich und diskriminierungsfrei.
2 Sie können selbst Dienste anbieten. Die Rechtsverhältnisse werden mit pri-
vatrechtlichen Verträgen geregelt.
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Art.  44 Anschlussleitung

1 Die Anschlussleitungen des Glasfasernetzes umfassen die Anlagen vom 
Anschluss an die Hauptleitung bis zum Anschluss an den Hausanschluss-
kasten.
2 Wer eine neue Anschlussleitung oder die Änderung einer bestehenden An-
schlussleitung bestellt, bezahlt eine Gebühr, die sich nach der Anzahl Nut-
zungseinheiten bemisst.

Art.  45 Hausinstallation

1 Wer  eine  neue  Hausinstallation  oder  die  Änderung  einer  bestehenden 
Hausinstallation  bestellt,  bezahlt  eine  Gebühr  in  Höhe  der  tatsächlichen 
Kosten; diese kann pauschaliert werden.
2 Für  Unterhaltsarbeiten  an  bestehenden  Hausinstallationen  bezahlt  die 
Eigentümerschaft  des  Objekts  eine  Gebühr  in  Höhe  der  tatsächlichen 
Kosten; diese kann pauschaliert werden.

Art.  46 Kündigung und Investitionsschutz

1 Die Eigentümerschaft des Objekts kann den Anschluss unter Einhaltung ei-
ner Frist von sechs Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres kündigen.
2 Wer einen Anschluss, der im Rahmen der Ersterschliessung kostenlos er-
stellt wurde, früher als 20 Jahre nach der Betriebsaufnahme kündigt, bezahlt 
eine Gebühr. Diese entspricht den von der Stadt St.Gallen finanzierten Auf-
wendungen für die Hausinstallation abzüglich 5 % pro ganzem Betriebsjahr.

Art.  47 Bekanntgabe von Daten

1 Die St.Galler Stadtwerke können den Telekommunikationsanbietern Perso-
nendaten  im  Sinne  der  Datenschutzgesetzgebung  bekanntgeben,  soweit 
diese sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen und es sich nicht um beson-
ders schützenswerte Personendaten handelt.
2 Die Telekommunikationsanbieter dürfen die ihnen bekannt gegebenen Per-
sonendaten nicht an Dritte weitergeben.
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3 Schlussbestimmung

Art.  48 Ausführungsbestimmungen

1 Der Verwaltungsrat der St.Galler Stadtwerke erlässt Vollzugsbestimmun-
gen und Gebührentarife.  Diese unterstehen der Genehmigung durch den 
Stadtrat.3)

II.

1.
Der  Erlass  SRS  511.2  (Energiereglement  (EnR)  vom  11. Februar 2014) 
(Stand 1. Januar 2015) wird wie folgt geändert:

Art.  6 Abs. 1 (geändert)

1 Der Energiefonds wird durch einen Zuschlag zur Gebühr für die Nutzung 
des Elektrizitätsnetzes der St.Galler Stadtwerke4) finanziert.

2.
Der Erlass SRS 512.51 (Reglement über den Fonds Wasser-Rappen (FWR) 
vom 27. August 2019) (Stand 1. Juni 2022) wird wie folgt geändert:

Art.  2 Abs. 1 (geändert)

1 Der  Fonds  wird  durch  freiwillige  Beiträge  der  Kundschaft  der  St.Galler 
Stadtwerke5) finanziert.

Art.  4 Abs. 1 (geändert)

1 Die St.Galler Stadtwerke verwalten den Fonds.

3.
Der  Erlass  SRS 541.1  (Abfallreglement  (AbfR)  vom 19. November 2019) 
(Stand 1. Februar 2020) wird wie folgt geändert:

3) Art. 6 Abs. 2 Bst. c des Stadtwerkereglements vom ... (SGS ...).
4) Art. 28 des Versorgungsreglements (VR) vom ... (SRS ...).
5) Art. 3 des Versorgungsreglements (VR) vom ... (SRS ...).
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Art.  11 Abs. 1 (geändert)

1 Von der Kundschaft der St.Galler Stadtwerke wird pro Objekt6), das an die 
Stromversorgung  angeschlossen  ist,  eine  Grundgebühr  erhoben,  ausge-
nommen bei leer stehenden Objekten.

III.

Der  Erlass  SRS 511.1  (Stadtwerkereglement  (SWR) vom 24. März 2015) 
wird aufgehoben.

IV.

Dieses Reglement untersteht dem obligatorischen Referendum. Der Stadtrat 
bestimmt das Inkrafttreten.

St.Gallen, ...

Im Namen des Stadtparlaments
 
Die Präsidentin:
Jacqueline Gasser-Beck
 
Der Ratssekretär:
Manfred Linke

6) Art. 2 Bst. f des Versorgungsreglements (VR) vom ... (SRS ...).
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